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Stand der Corona-Regeln in der VGem Kleinwallstadt zum 10.01.2022
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, aktuell gelten folgende Corona-Regelungen:
•	 Für	Nichtgeimpfte	gibt	es	Kontaktbeschränkungen	 in	der	Form,	dass	sich	neben	dem	ei-
genen	Haushalt	nur	noch	maximal	zwei	Personen	eines	weiteren	Haushalts	treffen	dürfen,	
Kinder	bis	14	Jahre	zählen	nicht	dazu.

•	 Für	private	Zusammenkünfte,	an	denen	nur	Genesene	und	Geimpfte	teilnehmen,	sind	max.	
10	Personen	erlaubt.

•	 Kultur-	und	Sportveranstaltungen	dürfen	nur	noch	in	deutlich	kleinerem	Rahmen	mit	einer	
Auslastung	 von	maximal	 25	Prozent	 an	Zuschauern	 stattfinden.	Zudem	gilt	 die	 2G-plus-
Regel	-	Zugang	also	auch	für	Geimpfte	und	Genesene	nur	noch	mit	Test.	Gleiches	gilt	für	
Freizeiteinrichtungen	wie	Bäder,	Saunen,	Seilbahnen,	Spielhallen	oder	Messen.	Personen,	
die	bereits	eine	Boosterimpfung	erhalten	haben,	benötigen	bei	2G-Plus	grundsätzlich	keinen	
Testnachweis.	

•	 Die	2G-Regel	(geimpft	oder	genesen)	gilt	bei	körpernahen	Dienstleistungen,	in	Bibliotheken,	
in	Hochschulen,	Volkshochschulen,	Musik-	und	Fahrschulen	sowie	für	im	Einzelhandel.	Aus-
genommen	sind	Geschäfte	des	täglichen	Bedarfs.	

•	 Ob	in	Bayern	im	Gastronomiebereich	weiterhin	die	2G-Regel	gilt	oder	wie	bundesweit	be-
schlossen	2G	plus	Gültigkeit	hat,	wird	sich	im	Laufe	der	Woche	klären.	In	der	Gastronomie	
gilt	eine	Sperrstunde	ab	22	Uhr.	

•	 Clubs,	Diskotheken	und	Schankwirtschaften	bleiben	geschlossen.
•	 Im	Bereich	des	ÖPNV	gilt	die	3G-Regel	(geimpft,	genesen	oder	negativer	Schnelltest)	
•	 In	den	Schulen	findet	Präsenzunterricht	statt.	Dabei	gilt	in	geschlossenen	Räumen	eine	all-
gemeine	Maskenpflicht.	Die	vorgeschriebenen	Tests	richten	sich	nach	der	jeweiligen	Schul-
art.

Im Hinblick auf die Eindämmung des Coronavirus bitten wir unsere Bevölkerung ein-
dringlich, die AHAL-Regeln einzuhalten:
A   Abstand          H   Hygiene           A   Alltagsmaske          L   Lüften
Alle	weiteren	Corona-Bestimmungen	gelten	laut	der	15.	Bay.	Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung	(https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-615/).

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein glückliches
und vor allem gesundes neues Jahr.

Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt
Thomas	Köhler,	Ludwig	Seuffert	und	Dr.	Jürgen	Jung
Michael	Bein,	Markus	Tienes	und	Manfred	Braun
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-	alle	Angaben	ohne	Gewähr	-

Allgemeinärzte
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist deutsch-
landweit unter der einheitlichen Rufnummer 
116 117 zu erreichen.	Bei	akut	lebensbedrohli-
chen	Erkrankungen	oder	Verletzungen	bleiben	
nach	wie	vor	die	Rettungsleitstellen	zuständig,	
erreichbar	unter	der	Nummer	112.
Bereitschaftspraxis am Klinikum A’burg:
Sa.,	So.	und	Feiertag:	 8:00	bis	22:00	Uhr
Mi.	u.	Fr.:	 13:00	bis	22:00	Uhr
Mo.,	Di.,	Do.:	 18:00	bis	22:00	Uhr
Bereitschaftspraxis
Helios Klinik in Erlenbach:
Sa.,	So.	und	Feiertag:	 9:00	bis	21:00	Uhr
Mi.	u.	Fr.:	 16:00	bis	21:00	Uhr
Mo.,	Di.,	Do.:	 18:00	bis	21:00	Uhr

Zahnärzte
Samstag, 15.01., und Sonntag, 16.01.2022:
 Dr. med. dent. Akay Karaoguz
 Spessartstraße 27, 63911 Klingenberg
 Tel. 09372/1408
(Sa.,	So.,	Feiertag:	10	–	12	Uhr	/	18	–	19	Uhr)

Tierärzte
Den aktuellen Rufbereitschaftsdienst der 
Tierärzte für den Landkreis Miltenberg erfah-
ren Sie direkt bei Ihrem Haustierarzt.

Apotheken
13.01.: Sonnen-Apotheke, Elsenfeld,  
 Marienstr. 6, Tel. 06022/8960
14.01.: Markt-Apotheke, Mönchberg,
 Hauptstr. 71, Tel. 09374/99927
 Sebastian-Apotheke, Großostheim-
 Wenigumstadt, Balduinistr. 4,
 Tel. 06026/4883
15.01.: Turm-Apotheke, Großwallstadt, 
 Hauptstr. 19, Tel. 06022/22744
16.01.: Apotheke am Markt, Großostheim,
 Breite Str. 6, Tel. 06026/4915
17.01.: Linden-Apotheke, Erlenbach,  
 Lindenstr. 29, Tel. 09372/8228
18.01.: Römer-Apotheke, Obernburg,
 Römerstr. 43, Tel. 06022/4500
19.01.: Eichen-Apotheke, Obb.-Eisenbach,
 Eichenweg 1, Tel. 06022/5700
20.01.: Mömlingtal-Apotheke, Mömlingen,
 Hauptstr. 24, Tel. 06022/681857
21.01.: Maintal-Apotheke, Sulzbach,
 Bahnhofstr. 14, Tel. 06028/6608

NOTFALLFAX für HÖRGESCHÄDIGTE
Integrierte Leitstelle (ILS)
Bayerischer Untermain in Aschaffenburg: 
Faxnummer: 112 (vorwahlfrei)

—	—	—	—	—
Dorfhelferinnenstation

Einsatzleitung:	Maschinen-	u.	Betriebshilfs-
ring	Untermain	e.V.,	Ansprechpartnerin:
Frau	Gerlinde	Kampfmann,	Tel.	0 60 24 / 10 83

—	—	—	—	—
STROMVERSORGUNG - Kleinwallstadt,
Hofstetten und Hausen - bayernwerk
Techn. Kundenservice Tel. 09 41 / 28 00 33 11
Baustrom/Hausan-	 Fax 09 41 / 28 00 33 12
schluss,	Anschluss	Photovoltaik,
Kabellagepläne,	Gasleitungspläne
Zähler- u. Meßeinrichtungen
Tel. 09 41 / 28 00 33 77, Fax 09 41 / 28 00 33 78
Zählerstand
Serviceteam	 Jahresablesung,	 Zwischenable-
sung,	Abmeldung	 Tel. 08 71 / 96 56 01 60
Serviceteam	Einspeiser		Tel. 08 71 / 96 56 00 10
Bayernwerk/E.ON:
Stromrechnung
Fragen,	Änderungen	 Tel. 08 71 / 95 38 62 00
zur	Stromrechnung	 Fax 08 71 / 95 38 62 20
	 E-Mail: betreuung@eon.de
Störungsnummer Strom
 Tel. 09 41 / 28 00 33 66
GASVERSORGUNG
Betriebsstelle Untermain, „Erlenbach“
während	der	Dienstzeit	 Tel. 0 93 72 / 50 85
Störungsdienst	Gas	 Tel. 09 41 / 28 00 33 55
(bayernwerk)	(Meldungen	werden	zu	Ihrer	Si-
cherheit	aufgezeichnet)
WASSERVERSORGUNG/ABWASSERNETZ
Allgemeine	Fragen	zur	Wasserversorgung	und
für	das	Abwassernetz	Kleinwallstadt	u.	Hofstet-	
ten	 inkl.	 Stör-	 bzw.	 Schadensmeldungen	 im	
Bereich	Wasser/Abwasser.
Zweckverband Main-Mömling-Elsava -AMME
erreichbar	während	der	Geschäftszeiten	(Mo.	–
Do.	7.30	–	16.00	Uhr,	Fr.	7.30	–	12.00	Uhr)
Allgemeine	Rufnummer,	Zentrale
	 Tel. 0 93 72 / 1 35 - 950
Außerhalb	der	Geschäftszeiten:
Notfallservice	Wasser	 Tel. 01 60 / 96 31 44 60
Notfallservice	Abwasser/Kanal
	 Tel. 01 60 / 96 31 44 41
In	anderen	Stör-	u.	Notfällen,	die	im	Zuständig-
keitsbereich	des	Marktes	Kleinwallstadt	liegen,
wählen	Sie	bitte	die	Servicenummer	des	Bau-
hofes	Kleinwallstadt	 	Tel. 20 85 54
oder	die	Bereitschafts-Tel.-Nr.	 Tel. 2 19 39

—	—	—	—	—
DEUTSCHE TELEKOM – Telefon
Störungsdienst	 Tel.	08 00 / 3 30 20 00

—	—	—	—	—
KABEL DEUTSCHLAND – Kabelfernsehen
Störungsdienst	 Tel.	08 00 / 5 26 66 25
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Sozialstation Kleinwallstadt
Wallstraße	30,	63839	Kleinwallstadt
Tel.	0 60 22 / 2 08 99 58,	Fax	20 887 36
info@brk-mil.de

Die	Erreichbarkeit	ist	rund	um	die	Uhr	gewähr-
leistet.

Sozialstation Kleinwallstadt
Wallstraße	17,	63839	Kleinwallstadt
Tel.	0 60 22 / 5 06 02 50,	Fax	2 65 58 60

	 E-Mail:	G-Oesen@caritas-mil.de
In	Notfällen	 ist	 die	Station	über	die	genannte	
Nummer	rund	um	die	Uhr	erreichbar.

Telefonseelsorge
08 00 / 1 11 01 11, 08 00 / 1 11 02 22
Anonym, kompetent, rund um die Uhr

Ökumenischer Hospizverein 
im Landkreis Miltenberg e.V.
Der	 ökumenische Hospizverein im Kreis 
Miltenberg	bietet	schwerkranken	und	sterben-
den	Menschen	 sowie	 ihren	Angehörigen	 und	
Freunden	Beratung,	Unterstützung	und	Beglei-
tung	an.
Zudem	 bietet	 er	 ein	 Trauercafé	 an.	 Dieses	
Café	ist	eine	Einladung	für	Betroffene,	die	kürz-
lich	oder	vor	längerer	Zeit	einen	lieben	und	ver-
trauten	Menschen	verloren	haben	und	spüren,	
dass	 sie	 den	 Verlust	 noch	 nicht	 überwunden	
haben.
Diese	 Treffen	 in	 einem	 geschützten	 Rahmen	
finden	an	jedem	dritten	Samstag	im	Monat	von	
15	bis	17	Uhr	in	den	Räumen	des	Hospizver-
eins,	 Römerstr.	 51,	 in	 Obernburg	 (Achtung, 
geänderter Ort!)	statt.
Weitere	Informationen	unter
www.hospizverein-miltenberg.de.
Kontakt:
Römerstr.	51,	63785	Obernburg,
Telefon	0 60 22 / 7 09 30 84

Fahren Sie mit dem Bus innerhalb 
unserer Verwaltungsgemeinschaft  

(Kleinwallstadt, Hofstetten u. Hausen) 
mit der Tageskarte für nur 1 €

Einladung zum 1. Elternabend 
für zukünftige ABC-Schützen
Liebe Eltern,	 am	 Donnerstag, 13.1.2022,	
findet	 um	 19:00 Uhr	 in	 der	 Wallstadthalle 
(Bayernstraße)	für	alle	Eltern	der	zukünftigen	
Erstklässler*innen	 und	 Erstklässler	 aus	 Hau-
sen,	 Hofstetten	 und	 Kleinwallstadt	 der	 1. El-
ternabend	statt.
Wir	laden	Sie	dazu	herzlich	ein	und	freuen	uns	
auf	Ihr	Kommen.
Bitte beachten Sie: Es gilt die 3 G-Regel!
Die	Schulleitung

Freiwilliger Wehrdienst;
Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für Wehrverwaltung
Zum	1.	Juli	2011	ist	die	allgemeine	Wehrpflicht,	
soweit	kein	Spannungs-	oder	Verteidigungsfall	
vorliegt,	 ausgesetzt	 und	 in	 einen	 freiwilligen	
Wehrdienst	übergeleitet	worden.	
Frauen	 und	 Männer,	 die	 Deutsche	 im	 Sinne	
des	Grundgesetzes	sind,	können	sich	nach	§	
54	 des	Wehrpflichtgesetzes	 verpflichten,	 frei-
willig	Wehrdienst	zu	leisten.	
Damit	das	Bundesamt	für	Wehrverwaltung	die	
Möglichkeit	 hat,	 über	 den	 freiwilligen	 Wehr-
dienst	 zu	 informieren,	 übermittelt	 die	 Verwal-
tungsgemeinschaft	 Kleinwallstadt	 	 zum	 31. 
März 2022	 folgende	 Daten	 von	 Personen	
mit	 deutscher Staatsangehörigkeit,	 die	 im	
nächsten Jahr volljährig	 werden,	 an	 das	
Bundesamt	für	Wehrverwaltung:
–	 Familienname,	Vornamen	und
	 gegenwärtige	Anschrift.
Die	 minderjährigen	 Betroffenen	 haben	 das	
Recht	 der	 Datenübermittlung	 zu	 widerspre-
chen.	Der	Widerspruch	ist	an	keine	Vorausset-
zung	gebunden	und	braucht	nicht	begründet	zu	
werden.	Der	Widerspruch	kann	bei	der	Verwal-
tungsgemeinschaft	 Kleinwallstadt	 in	 den	Rat-
häusern	Kleinwallstadt,	Hauptstr.	2,	Zimmer	06	
oder	Hausen,	Hauptstr.	64,	eingelegt	werden.
Falls	 der	 Datenübermittlung	 nicht	 widerspro-
chen	wurde,	werden	die	genannten	Daten	wei-
tergeben.
Kleinwallstadt,	im	Januar	2022	
Verwaltungsgemeinschaft	Kleinwallstadt

Fundtierversorgung
Fundtiere	aus	Kleinwallstadt	und	Hausen	wer-
den	 ausschließlich	 vom	 Tierschutzverein	 des	
Landkreises	Miltenberg	e.V.	angenommen.
Die Anschrift des Tierheimes lautet:
Tierheim	des	Landkreises	Miltenberg
Am	Hundsrück	3,	63924	Kleinheubach
Tel.	09371/	80234
Größere	Fundtiere	werden	vom	Tierschutzver-
ein	mit	einem	speziellen	Fahrzeug	abgeholt.



Info der Westfrankenbahn
Mitte	Januar	bis	Mitte	Februar	führt	die	West-
frankenbahn	 maschinelle	 Vegetationsarbeiten	
entlang	der	Strecke	durch.	Zum	Einsatz	kom-
men	Zweiwegefahrzeuge	mit	Mulchkopf.
Die	Arbeiten	werden	in	den	Abend-	und	Nacht-
stunden	durchgeführt,	es	kommt	daher	unwei-
gerlich	zu	Lärmbelästigungen.
Die	Westfrankenbahn	bittet	die	Anwohner/An-
lieger	um	Verständnis.
Nachfolgend	der	Zeitplan	zu	Ihrer	Kenntnis:
Vegetationsarbeiten Maintalbahn
17.01.	–	22.01.2022
	 Miltenberg,	Kleinheubach,	Laudenbach,		
	 Klingenberg,	Wörth					
24.01.	–	29.01.2022
	 Erlenbach,	Obernburg,	Elsenfeld,
	 Kleinwallstadt
31.01.	–	05.02.2022
	 Elsenfeld,	Kleinwallstadt,	Sulzbach,
	 Obernau
07.02.	–	12.02.2022
	 Dorfprozelten,	Collenberg,	Kirschfurt

Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
Online-Kurse im Februar 2022
für Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren
Ernährung in der Schwangerschaft
Fit	durch	die	Schwangerschaft	und	Stillzeit
Donnerstag,10.02.2022,	16:30	–	18:00	Uhr	
Referentin:	Frau	Miebach-Dold
Einführung der Beikost
Der	erste	Brei:	Gesund	und	 lecker	durch	das	
erste	Jahr
Donnerstag,	03.02.2022,	10:00	–	11:30	Uhr	
Referentin:	Frau	Miebach-Dold
Ernährung
Clever	einkaufen	 für	die	Kleinen	–	Durchblick	
im	Produktdschungel	der	Babynahrung
Montag,	21.02.2022,	17:00	–	18:30	Uhr
Referentin:	Frau	Burger
Übergang zum Familientisch
Auf	geht’s	zum	Familientisch
Mittwoch,	23.02.2022,	09:00	–	10:30	Uhr
Referentin:	Frau	Kunz
Anmeldung und weitere Infos unter:
www.weiterbildung.bayern.de
(Rubrik	Ernährung	und	Bewegung,	Amt	
Karlstadt	filtern)
Vor	der	Veranstaltung	erhalten	Sie	per	E-Mail	
den	Link	zur	Teilnahme	am	Online-Seminar.

Vor-Ort-Kurse im Februar 2022
für Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren
Einführung der Beikost
– Auf die Löffel, fertig – LOS!
Donnerstag,	10.02.2022,	09:00	–	12:00	Uhr	
am	Amt	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	
Forsten	in	Karlstadt	
Referentin:	Frau	Burger
– Lust auf Brei
Mittwoch,	23.02.2022,	10:00	–	11:30	Uhr
am	 Amt	 für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	
Forsten,	in	Aschaffenburg
Referentin:	Frau	Bleistein
Ernährung des Kleinkindes
Stress	am	Familientisch
Freitag,	04.02.2022,	16:00	–	17:30	Uhr
VHS	Altes	Rathaus	in	Marktheidenfeld
Referentin:	Frau	Burger
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung und weitere Infos unter:
www.weiterbildung.bayern.de
(Rubrik	Ernährung	und	Bewegung,	Amt	
Karlstadt	filtern)
Änderungen	 aufgrund	 der	 aktuellen	 Situation	
behalten	wir	uns	vor.	Es	gelten	die	Hygienere-
geln	des	jeweiligen	Veranstaltungsortes.
Bestehende	 Gruppen	 mit	 mindestens	 6	 Per-
sonen	 können	 auf	 Anfrage	 Kurse	 zusätzlich	
buchen.	 Melden	 Sie	 sich	 dafür	 bitte	 am	Amt	
für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Forsten	
Karlstadt,	Tel.	09353	/	7908	–	0.

Unternehmersprechtag in der 
ZENTEC GmbH, Großwallstadt
Unterstützung für Existenzgründer und den 
Mittelstand
Ehemalige	 Wirtschaftsexperten	 bieten	 Exis-
tenzgründern	 und	 mittelständischen	 Unter-
nehmen	 honorarfreie	 Beratung	 an.	 Zu	 den	
Beratungsschwerpunkten	 zählen	 u.	 a.:	 Pla-
nung-	 und	 Finanzierung,	 Rechnungswesen,	
Optimierung	 von	 Organisationsabläufen,	 Pro-
duktion,	Vertrieb	 und	Marketing	 sowie	Perso-
nalwesen,	 Aus-	 und	 Weiterbildung.	 Auch	 die	
Existenzsicherung	 und	 die	 Unternehmens-
nachfolge	 sind	 Themen	 der	 Sprechtage.	 Die	
jeweils	45-minütigen	Beratungsgespräche	fin-
den	im	Zeitraum	von	9:00	bis	12:00	Uhr	statt.
Weitere	 Informationen	 über	 die	 ehemaligen	
Wirtschaftsexperten	 der	 AKTIVSENIOREN	
BAYERN	e.V.	erhalten	Sie	unter
www.aktivsenioren.de.
Nächster Termin ist am 19.01.2022 in der
ZENTEC GmbH in Großwallstadt.
Anmeldung unter www.zentec.de -
Anmeldeschluss ist am 17.01.2022.
Kontakt:	 Vanessa	 Scheyk,	 Telefon	 06022/26	
-1110,	anmeldung@zentec.de4



Advent an der Josef-Anton-Rohe-Schule
Montag,	halb	neun	–	ein	Zeitpunkt,	der	den	Kleinwallstädter	GrundschülerInnen	in	der	Adventszeit	
wichtig	war.	Einen	neuen	Versammlungsort	 haben	 sie	 hierzu	gefunden.	Direkt	 neben	der	Aula,	
rund	um	das	Schachbrettfeld,	trafen	sie	sich	viermal	zu	Wochenbeginn	im	Freien	um	gemeinsam	
zu	feiern.	Der	Adventskranz,	den	Konrektorin	Lioba	Beck	mit	ihrer	ersten	Klasse	dazu	mitbrachte,	
leuchtete	von	Woche	zu	Woche	mehr;	die	Klassen	eines	Jahrgangs	trugen	jeweils	mit	Lied-,	Ge-
dicht-	und	Tanzvorführungen	zum	Gelingen	der	kleinen	Morgenfeiern	bei.
Auch	die	Kälte,	die	am	letzten	Schultag	vor	Weihnachten	herrschte	hinderte	die	3.	und	4.	Klassen	
nicht,	dort	einen	gemeinsame	Andacht	zu	begehen.	Die	1.	und	2.	Klassen	besuchten	derweil	die	
Kirche	St.	Peter	und	Paul.

Gemeinschaft,	Frieden,	Herzlichkeit,	Gerechtigkeit,	Hoffnung	–	Begriffe,	 die	 sich	 für	 die	Grund-
schülerInnen	mit	Leben	erfüllen	sollen.	Dass	sie	„in	der	Schule	Freunde	finden,	die	Lehrerinnen	
und	Lehrer	 „ihre	Anliegen	und	Bedürfnisse	wahrnehmen	und	gerechte	Entscheidungen	 treffen“,	
das	wünschten	sie	sich.	Dass	ihre	Herzen	„zum	Teilen	und	Helfen	geöffnet	werden“	und	anderen	
Kraft	 und	Zuversicht	 geben	 können	–	auch	das	gehörte	 zu	den	 „Lichtgedanken“,	 die	 zum	Lied	
„Zünd	ein	Licht	an“	von	SchülerInnen	der	dritten	Klasse	vorgetragen	wurden.	Die	Feiern	am	letzten	
Schultag	unter	dem	Motto	„Licht“	brachten	noch	einmal	die	Verbundenheit	und	das	Wir-Gefühl	zum	
Ausdruck.	Was	Dichter	und	Philosophen	oder	der	Volksmund	zu	diesem	Thema	zu	sagen	haben,	
sammelten	SchülerInnen	der	vierten	Klasse.	Die	Parallelklasse	legte	einen	Stern	mit	Lichtern	aus	
und	erklärte,	wie	jeder	und	jede	ein	Licht	für	andere	sein	kann.
Dieser	 Frage	 gingen	 auch	 die	
Kleinen	 in	 der	 Pfarrkirche	 nach.	
„Wie	 kann	 ich	 selbst	 Licht	 für
andere	 sein?“	 Zu	 jeder	 Idee,	 zu	
jedem	 Gedanken	 zündeten	 sie	
eine	 Kerze	 an.	 Ein	 Tanz	 wurde
dazu	 vorgeführt	 als	 Einladung	
und	 	 Aufforderung,	 das	 Licht	 in	
den	 Herzen	 aufleuchten	 zu	 lassen
und	es	an	andere	weiter	zu	schenken.
Umrahmt	wurden	die	Feiern	mit	Flö-
ten	 und	Gitarrenspiel.	 Dabei	wurden	
neue	 musikalische	 Talente	 entdeckt,	
ein	schöner	Nebeneffekt	der	Advents-
tradition	 an	 der	 Josef-Anton-Rohe-
Schule.	Auch	 der	Nikolaus	 besuchte	
mit	Geschenken	die	Kinder	der	ersten	
Klasse.	MittelschülerInnen	verkauften	seine	„Kollegen“	aus	fair	gehandelter	Schokolade.5
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BBV-Bildungswerk informiert
ONLINE - Alte Wirtschaftsgebäude umnut-
zen - rechtliche Möglichkeiten
Viele	 (ehemalige)	 landwirtschaftliche	 Wirt-
schaftsgebäude	stehen	 leer	und	könnten	um-
genutzt	werden.	Doch	was	dürfen	Sie	daraus	
machen?	Welche	Umnutzungen	 sind	möglich	
und	was	müssen	Sie	beachten?	Sie	erfahren	
in	dem	Vortrag,	welche	Möglichkeiten	und	Op-
tionen	Sie	mit	Ihren	alten	Wirtschaftsgebäuden	
haben,	wie	Sie	diese	weiterentwickeln	und	um-
nutzen	können	bzw.	was	Sie	neu	bauen	dürfen.	
Der	Schwerpunkt	liegt	dabei	auf	Eigennutzung	
und	Vermietung.
Wann:		Dienstag,	01.02.2022,		um	19.30	Uhr
Wo:						Online
Referent:	Matthias	Simon,	Verwaltungsdirektor	
Bayerischer	Gemeindetag
Die	Teilnahme	ist	kostenlos	!
Anmeldung	direkt	unter		
	 https://www.bildung-beratung-bayern.de/
	 ?tid=909834
oder	an	der	BBV-Bildungswerk	Geschäftsstel-
le,	Tel.-Nr.	06021-42942	14	(Frau	Krebs).
ONLINE - Rückenfit auf Schritt und Tritt
Unser	Rücken	 ist	 ein	Wunderwerk	 der	Natur.	
Leider	schenken	wir	ihm	erst	Beachtung,	wenn	
er	 sich	 beschwert	 und	 schmerzt.	 In	 diesem	
Vortrag	 erhalten	 Sie	 Informationen	 zum	Bau-
plan	des	Rückens,	zu	den	ergonomischen	Leit-
sätzen,	 zum	 „TOP	 Prinzip“	 und	 wie	 es	 sonst	
noch	cleverer	geht.	Also	ein	Support	für	Ihren	
Rücken.
Was	der	Rücken	 kann,	 damit	wir	 leistungsfä-
hig	sind,	und	wie	wir	unsere	Leistungsfähigkeit	
erhalten,	 erklärt	 Ihnen	 der	Referent	mit	 prak-
tischen	Tipps	für	einen	„TOP“	(Arbeits-)Alltag.
Wann:		Mittwoch,	02.02.2022,		um	19.30	Uhr
Wo:						Online
Referent:	Dipl.-Ing.	(FH)	Meinrad	Fußeder,	Ge-
sundheitsmanager,	techn.	Aufsichtsbeamter
Die	Teilnahme	ist	kostenlos	!
Anmeldung	direkt	unter		
	 https://www.bildung-beratung-bayern.de/	
	 ?tid=910053

Bund Naturschutz in Bayern e.V.
Führung durch die
Mainauen Sulzbach/Kleinwallstadt
Entdecken	Sie	mit	Gerd	Andres	vom	Bund	Na-
turschutz	 am	Sonntag,	 den	 23.	 Januar	 2022,	
von	9	 bis	 12	Uhr	 das	Naturschutz	gebiet	 „Die	
Mainauen	 bei	 Sulzbach	 und	 Kleinwallstadt“.	
Herr	Andres	erzählt	Wissenswertes	über	Flora	
und	Fauna	 und	 berichtet	 über	 das	 25-jährige	
Bestehen	des	Naturschutz	gebietes.
Mit	 etwas	Glück	 können	 zu	dieser	 Jahreszeit	
neben	den	heimischen	Wasservogelarten	auch	
interessante	Wintergäste	und	Durchzügler	wie	
z.B.	 Gänsesäger,	 Reiherenten,	 Schellenten,	

Silberreiher,	 Zwergtaucher,	 usw.	 beobachtet	
werden.
Die	Mitnahme	von	Ferngläsern	 lohnt	 sich	 im-
mer.	Festes	Schuhwerk	ist	ratsam,	da	nicht	alle	
Wege	befestigt	sind.
Treffpunkt	ist	um	9	Uhr	an	der	„Blauen	Brücke“	
auf	der	Niedernberger	Seite.
Die	 Führung	 ist	 kostenlos.	 Da	 die	 Teilneh-
merzahl	 begrenzt	 ist,	 ist	 eine	Anmeldung	 bis	
16.01.2022	erforderlich	unter:
	 www.miltenberg.bund-naturschutz.de/
	 veranstaltungen
Es	gelten	die	zum	Zeitpunkt	der	Führung	gülti-
gen	Corona	Vorschriften.

LKK-Beiträge bleiben stabil
Durch zusätzliche Steuergelder und Be-
triebsmittel bleiben die Beiträge für die 
meisten Mitglieder der Landwirtschaftli-
chen Krankenkasse (LKK) in 2022 unverän-
dert.
Um	die	Krankenkassen	in	die	Lage	zu	verset-
zen,	die	Beiträge	im	Jahr	2022	trotz	steigender
Leistungsausgaben	 aufgrund	 der	 Corona-
Pandemie	 möglichst	 stabil	 zu	 halten,	 wurde	
ein	 durch	Steuermittel	 finanzierter	 Bundeszu-
schuss	 für	 die	 gesetzliche	 Krankenversiche-
rungauf	 14	 Milliarden	 Euro	 verdoppelt.	 Der	
darin	enthaltene	Anteil	für	die	LKK	erhöht	sich	
auf	 84	Millionen	Euro.	Ohne	die	 zusätzlichen	
Finanzmittel	 wäre	 eine	 Beitragserhöhung	 für	
alle	Versicherten	in	der	LKK	unumgänglich	ge-
wesen.	So	aber	 können	über	 70	Prozent	 der	
Landwirte	 in	 ihrer	 bisherigen	 Beitragsklasse	
verbleiben.	 Einzelne	Mitglieder	 werden	 sogar	
günstiger	eingestuft.
In	 Fällen,	 in	 denen	 2022	 höhere	 Beiträge	 zu	
zahlen	sind,	 ist	dies	zum	einen	den	gestiege-
nen	 Einkommenswerten	 der	 Arbeitseinkom-
mensverordnung	 Landwirtschaft	 geschuldet,	
die	 der	 Beitragsberechnung	 zugrunde	 liegt,	
und	zum	anderen	der	gesetzlich	vorgeschrie-
benen	Kopplung	an	die	Beitragsbemessungs-
grenze	des	Vorjahres	in	der	allgemeinen	Kran-
kenversicherung.
Insgesamt	liegt	der	Höchstbeitrag	der	LKK	aber	
weiterhin	zehn	Prozent	unter	dem	Höchstbei-
trag	 aller	 anderen	 gesetzlichen	 Krankenkas-
sen.
Auch	die	Beiträge	für	 freiwillige	Mitglieder	der	
LKK	ändern	sich	in	2022	nicht	–	vorausgesetzt
die	 beitragspflichtigen	 Einnahmen	 bleiben	
gleich.
Einen	 Zusatzbeitragssatz	 gibt	 es	 im	 berufs-
ständischen	Sondersystem	der	Landwirtschaft-
lichen	Krankenversicherung	weiterhin	nicht.
Die	LKK	hat	keinen	Einfluss	auf	die	Beitrags-
entwicklung	 in	 der	 Pflegeversicherung.	 Das	
bedeutet,	 dass	 die	 Erhöhung	 des	 Zuschlags	
für	 kinderlose	 Mitglieder	 von	 bisher	 0,25	 auf	
jetzt	0,35	Prozent	auch	von	den	Mitgliedern	der	
Landwirtschaftlichen	Pflegekasse	zu	tragen	ist.
	 SVLFG6
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VGem. Kleinwallstadt
Geschäftsstelle	Rathaus	Kleinwallstadt
Hauptstr.	2,	63839	Kleinwallstadt
Tel.	06022/2206-0,	Fax	06022/2206-50
E-Mail:	rathaus@kleinwallstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo.,	Di.,	Mi.,	Fr.		 															08.00	-	12.00	Uhr
Do.	 																															14.00	-	18.00	Uhr

Kommunale Abfallwirtschaft
Markt Kleinwallstadt mit OT Hofstetten:
Montag, 17.01.2022: 
Papiertonne, Biotonne
Elektrokleinteile-Container
befindet	 sich	auf	 dem	Parkplatz	an	der	Turn-
halle	 der	 Josef-Anton-Rohe	 Mittelschule,		
Weibersweg.
Landratsamt Miltenberg ZAG  
(Zentrale	Abrechnungsstelle)
Tel.	0	93	71	/	501	260	oder	-261
Müllumladestation Erlenbach
Tel.	09371/501-392
Abfuhrunternehmen:
Seger	Transporte	GmbH	&	Co.	KG,	
Dieselstraße	4,	Kleinwallstadt
Service Nr.: 0800 0412412 (auch für Be-
schwerden über nicht entleerte Mülltonnen 
oder nicht abgeholten Sperrmüll)
Servicenummer für Anmeldungen von 
Sperrmüll / Altholz / Schrott / Elektroschrott
Servicenummer:	0800	04	12	412
Servicenummer für Abfuhr Gelbe Säcke:
Firma	RESO	GmbH	Entsorgungsservice
Servicenummer:	0800	96	00	100

Grüngutsammelplatz
Kleinwallstadt
Einmündung z. Industriegebiet „Dommerich“
Öffnungszeiten:
01. März - 31. Oktober  
mittwochs:		 15.00-18.00	Uhr
freitags:	 	 15.00-18.00	Uhr
samstags:		 11.00-17.00	Uhr
01. November - 15. November und
16. Februar - 28./29. Februar
mittwochs:	 15.00-17.00	Uhr
freitags:	 	 15.00-17.00	Uhr
samstags:	 11.00-17.00	Uhr
16. November - 15. Februar
samstags:	 14.00-16.00	Uhr	

Forst-Revierleitung
Sprechstunde	 Forsttechniker	 Hubert	 Astra-
schewsky,	Mittwoch,	 16.00	 –	 18.00	Uhr,	Rat-
haus,	Zimmer	25,	DG,	Tel.	0171	/	6300808.

Passamt Kleinwallstadt
Bitte	 beachten	 Sie	 auch	 die	 Möglichkeit	 auf	
unserer	 Homepage	 www.kleinwallstadt.de,	
Rathaus-Serviceportal	 unter	 „Pass-/Personal-
ausweis	 Statusabfrage“	 ständig	 aktuell	 den	
„Status“	 Ihres	 beantragten	 Passes	 oder	Aus-
weises	abzufragen!
Status:	 „zurückgeliefert“	 ist	 zur	Abholung	 be-
reit!
Reisepass und Personalausweis:
Anmerkung:	bei	 der	 im	Dokument	angegebe-
nen	„0“	handelt	es	sich	um	die	Zahl	0!
Bitte für die Beantragung und Abholung der 
Ausweise und Pässe telefonisch einen Ter-
min vereinbaren.
Rathaus	Kleinwallstadt,	Tel.	06022-2206-0.		
Rathaus	Hausen:	Tel.	06022-654976.
PERSONALAUSWEIS
Alle Personalausweise, die zwischen dem 
13.12. und 20.12.2021 beantragt wurden, 
können abgeholt werden!
Bitte	warten	Sie	den	Erhalt	des	PIN/PUK-Brie-
fes	durch	die	Bundesdruckerei	ab	und	bringen	
Sie	 bitte	 dann	 Ihren	 alten	 oder	 vorläufigen	
Personalausweis	mit,	 sofern	Sie	 diesen	 nicht	
bereits	 abgegeben	 haben.	Wir	 können	 Ihnen	
sonst	Ihren	neuen	Personalausweis	nicht	aus-
händigen.
REISEPÄSSE 
Alle Reisepässe, die zwischen dem 
06.12.2021. und 15.12.2021 beantragt wur-
den, können abgeholt werden! 
Bitte	bringen	Sie	 Ihren	alten	oder	 vorläufigen	
Reisepass	mit,	sofern	Sie	diesen	nicht	bereits	
abgegeben	haben.	Wir	können	Ihnen	sonst	Ih-
ren	neuen	Reisepass	nicht	aushändigen

im Pfarrheim, Kirchgasse 19
Öffnungszeiten
Dienstag,	Mittwoch	und
Donnerstag	 von	15.00	bis	18.00	Uhr.
Alle	Altersgruppen	sind	herzlich	willkommen.
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Wir halten zusammen

Für Fahrten zum Impfzentrum an der Helios-Klinik in Miltenberg kann in be-gründeten Ausnahmefällen 
ein Fahrdienst über das Rathaus Kleinwallstadt unter der Telefonnummer 2206-45 organisiert werden. 

Hierzu stellt der Markt Kleinwallstadt einen Kleinbus für Einzelfahrten zur Verfügung. 
Die Fahrten werden von ehrenamtlichen Personen übernommen.

Corona-Schnelltests stehen wie folgt zur Verfügung:
•	 Testzentren in Miltenberg, in Wörth, in Obernburg und an der Helios Klinik Erlenbach 
 mit unterschiedlichen Öffnungszeiten
•	 Marktapotheke	Kleinwallstadt	
 Dienstag - Freitag von 9 – 11 Uhr nur mit Terminvereinbarung
 Als alternative Testmöglichkeit für Corona-Schnelltests (incl. kostenpflichtigen) weisen wir auf  
  das Testzentrum Bachgau (www.coronatest-bachgau.de) in der Aschaffenburger Straße 35, 

63762 Großostheim (Tel. 06026/99920220) hin. Dort bitte online anmelden.
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern viel Gesundheit und Geduld. Bis diese Ausnahmesituation 

für uns alle überstanden ist, möchten wir Sie ermuntern, unsere Angebote in Anspruch zu nehmen.

Markt Kleinwallstadt
Ihre Bürgermeister Thomas Köhler, Ludwig Seuffert, Dr. Jürgen Jung

Einkaufsservice, Liefer- und Abholservice, Fahrt zum Impfzentrum

Leider ist die Corona-Situation wieder sehr angespannt. Dabei gilt es, kühlen Kopf zu bewahren 
und ein gewisses Maß an Optimismus zu bewahren. Besonders ältere Menschen und 

Risikogruppen müssen geschützt werden.
Deshalb wird in unserer Gemeinde niemand im Stich gelassen:

Aktuell bietet unsere Nachbarschaftshilfe Kleinwallstadt unter den Telefonnummern 06022/654897 
(Frau Klüpfel) oder 06022/21182 (Frau Kreuzer) einen Einkaufsservice an. 

Auch der Verein Nähkaffee Kleinwallstadt e.V. steht unter der Handynummer 0160/8805064 
(Frau Stasunik) für Einkäufe zur Verfügung.

Unsere örtlichen Gastronomiebetriebe und unsere Metzgerei bieten aktuell
folgende Abhol- und Lieferdienste für warmes Essen an:
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Ehrungen für Monika Friedrich,
Helga Schmitt und Burkhard Büttner
Nachdem eine Feierstunde aus Corona-Gründen nicht durchführbar war, hat Landrat Jens 
Marco Scherf zusammen mit Bürgermeister Thomas Köhler verdiente Personen aus unse-
rer Gemeinde besucht und Ihnen die Ehrenplakette des Landkreises Miltenberg für 
langjährige Verdienste im Ehrenamt verliehen.
Dabei wurde das Wirken von Frau Monika Friedrich im GTEV Almrausch Kleinwallstadt und 
im Vereinsring gewürdigt, wo sie viele Jahre das Amt der Schriftführerin bekleidete.
Frau Helga Schmitt wurde ebenfalls für ihr jahrzehntelanges Engagement beim Trachten-
verein Almrausch geehrt, wo sie seit 1988 der Vorstandschaft angehört und seit 28 Jahren 
das Amt der 1. Vorsitzenden mit großem Erfolg ausübt.
Herr Burkhard Büttner erhielt die Auszeichnung für sein ehrenamtliches Engagement beim 
Kegelclub „Bahnfrei“ Kleinwallstadt 1928 e.V., wo er seit 1979 das Amt des Schriftführers 
ausübt und bis heute in der 1. Mannschaft kegelt.
Außerdem ist Burkhard Büttner im Rahmen der Dezember-Sitzung des Marktgemeinderats 
für 25-jähriges verdienstvolles Wirken als Feldgeschworener geehrt worden. Er 
wurde 1995 im Rahmen des Jahrestages als Feldgeschworener vereidigt und war seitdem 
bei unzähligen Abmarkungen aktiv dabei, da dieses Ehrenamt auch in unserer hochtechni-
sierten Zeit nach wie vor unverzichtbar ist. Bürgermeister Köhler nahm die Ehrung auch im 
Namen von Landrat Scherf vor und dankte dem Jubilar für sein langjähriges ehrenamtliches 
Engagement.
Wir gratulieren den geehrten Personen ganz herzlich zu diesen Auszeichnungen.
Markt Kleinwallstadt



10

Kleinwallstädter
Weihnachtsrätsel 2021

Kleinwallstädter
Weihnachtsrätsel 2021

Kleinwallstädter
Weihnachtsrätsel 2021

Kleinwallstädter
Weihnachtsrätsel 2021

Kleinwallstädter
Weihnachtsrätsel 2021

Kleinwallstädter
Weihnachtsrätsel 2021

In diesem Jahr bieten wir die Möglichkeit, die 
Christbäume an folgenden Stellen zu entsorgen:

•	 Container	am	Festplatz	Kleinwallstadt	bis	23.01.2022

•	 Container	am	Parkplatz	der	Bergsporthalle	Hofstetten	bis	23.01.2022

•	 Grüngutsammelplatz	(samstags	von	14	–	16	Uhr)	

Markt Kleinwallstadt



Winterzeit – Streuzeit
Räum- und Streupflicht
bei Schnee und Glatteis!
Nachtfröste	und	Schneefall	sind	Jahr	 für	Jahr	
Grund	 von	 Schadensersatzforderungen	 ge-
genüber	Hausbesitzern	 oder	 sonstigen	Versi-
cherungspflichtigen.	 Beugen	 Sie	 dem	 Risiko	
vor	 und	 stellen	 Sie	 sich	 rechtzeitig	 auf	 ihre	
Räum-	u.	Streupflicht	während	der	Wintermo-
nate	ein.
Nach	unserer	Verordnung	sind	die	Sicherungs-
flächen	 an	 Werktagen	 ab	 6.00	 Uhr	 und	 an	
Sonn-	u.	Feiertagen	ab	08.00	Uhr	von	Schnee	
zu	räumen	und	bei	Schnee-,	Reif-	oder	Eisglät-
te	mit	 Sand	 oder	 anderen	 geeigneten	Mitteln	
zu	 bestreuen	oder	 das	Eis	 zu	 beseitigen.	Ät-
zende	Stoffe	dürfen	nicht	verwendet	werden.
Diese	 Sicherungsmaßnahmen	 sind	 bis	 20.00	
Uhr	so	oft	 zu	wiederholen,	wie	es	zur	Verhü-
tung	von	Gefahren	für	Leben	und	Gesundheit,	
Eigentum	oder	Besitz	erforderlich	ist.	
Wer	sich	seiner	Räum-	u.	Streupflicht	entzieht,	
muss	bei	einem	Unfall	auf	der	normalerweise	
von	 ihm	 zu	 bestreuenden	 Strecke	 mit	 Scha-
densersatzansprüchen	 rechnen,	 die	 ihrer	
Höhe	nach	recht	bedeutend	sein	können.	Be-
achten	Sie	auch:	Eine	Haftpflichtversicherung	
gegen	Unfallschäden	auf	Gehwegen	vor	dem	
Grundstück	 ist	 nicht	 unbedingt	 ein	 Freibrief	
dafür,	 die	 Schneeräum-	 und	 Streupflicht	 zu	
vernachlässigen.	Vertrauen	Sie	nicht	auf	einen	
uneingeschränkten	Versicherungsschutz,	son-

dern	 erkundigen	 Sie	 sich	 vorsorglich	 einmal	
bei	 ihrer	Haftpflichtversicherung	 über	 die	 gel-
tenden	Haftbestimmungen.
Noch	ein	letzter	Rat:	Wenn	Sie	als	Streupflich-
tiger	 nicht	 selbst	 für	 die	Reinigung	 und	Absi-
cherung	des	ihrem	Grundstücks	zugeordneten	
Gehwegs	sorgen	können,	sollten	Sie	die	auf-
gegebene	 Verkehrssicherungspflicht	 nach-
weislich	und	haftungsrechtlich	haltbar	auf	eine	
andere	Person	voll	verantwortlich	übertragen.
Die	 Verordnung	 über	 die	 Reinhaltung	 und	
Reinigung	 der	 öffentlichen	 Straßen	 und	 die	
Sicherung	 der	 Gehbahnen	 im	 Winter	 vom	
28.10.2019	war	im	Amtsblatt	Nr.	45/2019	vom	
05.11.2019	abgedruckt.
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Aufruf zur Mistelbekämpfung
In	den	 letzten	Jahren	wurde	schon	einiges	unternommen,	um	die	Streuobstland-
schaft,	die	sich	wie	ein	grünes	Band	um	unsere	Gemeinde	zieht,	zu	erhalten	und	
auszubauen.	 Dazu	 zählen	 u.a.	 die	 vielfältigen	 Projekte	 des	 Aktionsbündnisses	
Streuobst,	 unsere	 Baumpflanzaktionen	 und	 unsere	 Förderung	 von	 Neupflanzun-
gen.	 Um	 aber	 einen	 dauerhaften	 Erhalt	 dieses	 für	 uns	 typischen	 Lebensraums	
Streuobstwiese	zu	gewährleisten,	müssen	wir	die	Mistelbekämpfung	angehen.	Die-
ser	Halbschmarotzer	entzieht	den	befallenen	Bäumen	Nährstoffe	und	Wasser	und	
verringert	dadurch	die	Vitalität	bis	hin	zum	Absterben.	Dabei	müssen	diese	Bäume	
komplett	von	diesem	Befall	befreit	und	anschließend	regelmäßig	gepflegt	werden,	
was	kein	leichtes	Unterfangen	ist.
Wir	haben	 im	Finanzausschuss	beschlossen,	diese	Bestrebungen	auch	finanziell	
zu	unterstützen	und	zahlen	 für	 jede	Helferstunden	einen	Betrag	von	10	€.	Dabei	
sollten	die	Helfer	über	Erfahrung	in	der	Obstbaumpflege,	idealerweise	über	einen	
abgeschlossenen	Baumschnittkurs,	verfügen.	Wir	werden	dann	die	Arbeitseinsätze	
koordinieren,	die	aller	Voraussicht	an	Wochenenden	durchgeführt	werden.

Wer	 Interesse	 an	 einer	 solchen	Mitarbeit	 hat,	 kann	 sich	 im	Rathaus	 per	Telefon	
06022/220629	oder	per	E-Mail	jochen.kriewald@kleinwallstadt.de	melden.	

Markt	Kleinwallstadt
Bürgermeister	Thomas	Köhler

Die	 Höchstgrenze	 der	 gleichzeitig	 anwesen-
den	Besucher	wird	auf	70	Personen	begrenzt.	
Keine	Voranmeldung	möglich.
Öffnungszeiten:
Montag	bis	Freitag:	16	–	21	Uhr
Samstag:	12	–	17	Uhr
Sonntag	u.	Feiertage:	9	–	14	Uhr
Dienstag	und	Donnerstag	
von	7	–	8	Uhr	Frühbadestunde
Die	 Vorgaben	 für	 den	 Aufenthalt	 im	 Platten-
bergbad	 können	 Sie	 auf	 unserer	 Homepage	
nachlesen.



Öffentliche Bekanntmachung 
der Grund- und Hundesteuer 
2022 im Markt Kleinwallstadt
Bekanntmachung	 gemäß	 §	 122	 Abs.	 3	 und	
4	Abgabenordnung	1977	 i.V.	mit	 §	 27	Abs.	 3	
Grundsteuergesetz	 über	 die	 Festlegung	 der	
Grundsteuer	2022	und	der	Satzung	in	der	der-
zeit	 gültigen	 Fassung	 über	 die	 Erhebung	 der	
Hundesteuer	2022:
A.
Durch	 öffentliche	 Bekanntmachung	 kann	 der	
Markt	Kleinwallstadt	 die	Grundsteuer	 und	die	
Hundesteuer	für	das	Kalenderjahr	2022	in	der	
gleichen	Höhe	wie	im	Vorjahr	festsetzen.	Vor-
behaltlich	der	Festlegung	in	der	Haushaltssat-
zung	 2022	 wird	 daher	 öffentlich	 bekannt	 ge-
macht,	dass	der	Hebesatz	2022	für	die
 Grundsteuer A   270 %
und	für	die
 Grundsteuer B    270 %
beträgt.
Unter Vorbehalt der Erteilung schriftlicher 
Grundsteuerbescheid sind somit die glei-
chen Grundsteuerbeträge wie im Vorjahr zu 
zahlen. Die Fälligkeiten sind aus den zuletzt 
zugestellten Grundsteuerbescheiden er-
sichtlich  (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 
15.11.).
Für	die	Hundesteuer	ist	–	vorbehaltlich	schrift-
licher	Abgabebescheide	 –	 ebenfalls	 der	 glei-
che	Betrag	wie	im	Vorjahr	zu	zahlen.
Die Steuer beträgt:
 für den ersten Hund 25,00 €
 für jeden weiteren Hund jeweils 40,00 €
 Für Kampfhunde
 beträgt die Steuer jeweils 600,00 €
Der	Betrag	ist	am	01.04.	zur	Zahlung	fällig.
B.
Der	 Verwaltungsakt	 gilt	 2	Wochen	 nach	 dem	
Tage	der	öffentlichen	Bekanntmachung	als	be-
kannt	gegeben.
C.
Rechtsbehelfsbelehrung
Diese	Steuerfestsetzung	kann	 innerhalb	einer	
Frist	 von	 einem	Monat,	 die	mit	 dem	Tag	 der	
Bekanntgabe	zu	 laufen	beginnt,	durch	Wider-
spruch	oder	durch	Klage	angefochten	werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der	Widerspruch	ist	schriftlich	oder	zur	Nieder-
schrift	bei	der	Verwaltungsgemeinschaft	Klein-
wallstadt,	 Hauptstr.	 2,	 63839	 Kleinwallstadt	
einzulegen.	Sollte	über	den	Widerspruch	ohne	
zureichenden	 Grund	 in	 angemessener	 Frist	
sachlich	 nicht	 entschieden	 werden,	 so	 kann	
Klage	 beim	 Bayerischen	 Verwaltungsgericht,	
Burkarderstraße	26,	97082	Würzburg,	schrift-
lich	oder	zur	Niederschrift	der	Geschäftsstelle	
dieses	 Gerichts	 erhoben	 werden.	 Die	 Klage	

kann	nicht	vor	Ablauf	von	drei	Monaten	seit	der	
Einlegung	des	Widerspruchs	erhoben	werden,	
außer	wenn	wegen	besonderer	Umstände	des	
Falles	eine	kürzere	Frist	geboten	ist.	Die	Klage	
muss	den	Kläger,	den	Beklagten	(Markt	Klein-
wallstadt)	 und	 den	Streitgegenstand	 bezeich-
nen	und	soll	einen	bestimmten	Antrag	enthal-
ten.	Die	zur	Begründung	dienenden	Tatsachen	
und	 Beweismittel	 sollen	 angegeben,	 der	 an-
gefochtene	Bescheid	soll	in	Urschrift	oder	Ab-
schrift	beigefügt	werden.	Der	Klage	und	allen	
Schriftsätzen	sollen	Abschriften	für	die	übrigen	
Beteiligten	beigefügt	werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die	 Klage	 ist	 bei	 dem	 Bayerischen	 Verwal-
tungsgericht	 in	 Würzburg,	 Burkarderstraße	
26,	97082	Würzburg,	 schriftlich	oder	 zur	Nie-
derschrift	der	Geschäftsstelle	dieses	Gerichts	
zu	erheben.	Die	Klage	muss	den	Kläger,	den	
Beklagten	(Markt	Kleinwallstadt)	und	den	Ge-
genstand	 des	 Klagebegehrens	 bezeichnen	
und	 soll	 einen	 bestimmten	 Antrag	 enthalten.	
Die	zur	Begründung	dienenden	Tatsachen	und	
Beweismittel	sollen	angegeben,	der	angefoch-
tene	 Bescheid	 soll	 in	 Urschrift	 oder	Abschrift	
beigefügt	werden.	Der	Klage	und	allen	Schrift-
sätzen	sollen	Abschriften	für	die	übrigen	Betei-
ligten	beigefügt	werden.
Hinweise	zur	Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch	das	Gesetz	zur	Änderung	des	Gesetzes	
zur	 Ausführung	 der	 Verwaltungsgerichtsord-
nung	 vom	 22.06.2007	 (GVBl	 Nr.	 13/2007	 S.	
390)	 wurde	 im	 Bereich	 des	 Kommunalabga-
benrechts	 ein	 fakultatives	 Widerspruchsver-
fahren	 eingeführt,	 das	 eine	 Wahlmöglichkeit	
eröffnet	zwischen	Widerspruchseinlegung	und	
unmittelbarer	Klageerhebung.
Die	 Widerspruchseinlegung	 und	 Klageerhe-
bung	 in	 elektronischer	 Form	 (z.B.	 durch	 E-
Mail)	ist	unzulässig.	Ab	01.01.2022	muss	der	in	
§	55	d	VwGO	genannte	Personenkreis	Klagen	
grundsätzlich	elektronisch	einreichen.	
Kraft	 Bundesrecht	 wird	 in	 Prozessverfahren	
vor	den	Verwaltungsgerichten	infolge	der	Kla-
geerhebung	eine	Verfahrensgebühr	fällig.
Kleinwallstadt,	den	10.01.2022
Markt	Kleinwallstadt
Thomas	Köhler
1.	Bürgermeister

12

E-Mail-Adresse für Ihre  
Vereinsmitteilungen:

email@tuebel-druck.de
Im	Betreff	bitte	nicht	vergessen:		

Welche Gemeinde, welcher Verein!
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Wir,	Frau Klüpfel (Tel. 654897) und Hanne-
lore Kreuzer (21182) von	der	Nachbarschafts-
hilfe,	 stehen	 Ihnen	 jederzeit	 telefonisch	 zur	
Verfügung.	 Rufen	 Sie	 uns	 an.	 Unsere	Unter-
stützung	 ist	 gewährleistet!	 Die	 Hilfsdienste	
bleiben	bestehen	und	werden	 von	Hannelore	
Kreuzer	und	Ursula	Klüpfel	nach	Anforderung	
umgehend	koordiniert“	
Hannelore	Kreuzer	 ist	durchgehend	unter	der	
Tel.-Nr.	21182	erreichbar.	Bitte	auf	den	Anruf-
beantworter	 sprechen	 wenn	 nicht	 abgenom-
men	wird.	Dieser	wird	täglich	abgehört.
Außerdem verweisen wir auf unsere 
kostenlosen Hilfsdienste:
Wir	kaufen	für	Sie	ein	oder	begleiten	Sie	beim	
Einkaufen.	Wir	lesen	Ihnen	vor	und	gehen	mit	
Ihnen	Spazieren.	Wir	 füllen	Formulare	 für	Sie	
aus.	Wir	begleiten	Sie	zu	Fachbehörden	oder	
vermitteln	einen	Termin,	den	Sie	dann	selbst-
ständig	 wahrnehmen	 können	 ...und	 Vieles	
mehr.	
Melden	Sie	sich	einfach	bei	uns,	dann	koordi-
nieren	wir	umgehend!
Hierzu bitte die Privatnummern von Frau 
Hannelore Kreuzer (21182) oder Frau Klüp-
fel (654897) anwählen.	 Wenn	 die	 Telefone	
nicht	 besetzt	 sind,	 dann	bitte	 auf	 den	 jeweili-
gen	 Anrufbeantworter	 sprechen.	 Wir	 melden	
uns	dann	umgehend.	
Wir lassen Sie nicht im Stich. Immer ein of-
fenes Ohr für Sie und Ihre Belange!
BLEIBEN SIE GESUND!
Daten des ökumenischen Hospizvereins 
des Landkreises mit Sitz in Obernburg.
Öffnungszeiten:	 Mittwochs	 von	 16	 bis	 19	
Uhr	 sowie	 nach	 Terminvereinbarung.	 Telefon	
06022	 7093084	 oder	 0176	 34512060.	 Oder	
www.hospizverein-miltenberg.de
Beratungsstelle für Senioren und pflegende 
Angehörige in Miltenberg
Konrad	Schmitt	(Fachstelle	pflegende	Angehö-
rige-	Teamleitung),	
Antonia	 Marquart	 (Beratungsstelle	 Demenz	
Untermain,	Miltenberg),	
Franziska	Hofmann	(Fachstelle	pflegende	An-
gehörige)	
Brückenstraße	19,	63897	Miltenberg,	
Telefonnummer	09371/6694920	
Fax	09371/6699442,	
E-Mail:	k-schmitt@seniorenberatung-mil.de
Sprechzeiten Miltenberg: 
Montag	bis	Donnerstag	von	10	-	12	Uhr
Montag	und	Dienstag	von	14	-16	Uhr

Liebe	Seniorinnen,	liebe	Senioren,
wir	wünschen	Euch	ein	gesegnetes,	vor	allem	
gesundes	Jahr	2022	und	viel	Glück.
Nachdem	Corona	uns	 leider	 immer	noch	 fest	
im	Griff	hat,	 sind	unsere	geplanten	Vorhaben	
erst	einmal	ins	Stocken	geraten.	Aber	wir	ste-
hen	 in	 den	 Startlöchern	 und	 möchten	 Euch	
wieder	schöne	und	attraktive	Veranstaltungen	
bieten.
Was	wir	Euch	dennoch	zur	Zeit	anbieten	kön-
nen,	 ist	 die	 Belieferung	 mit	 Patientenverfü-
gungen und Betreuungsverfügungen.
Gerade	jetzt	in	dieser	Zeit	ist	es	sicher	sinnvoll,	
sich	darüber	Gedanken	zu	machen.
Beraten	dürfen	natürlich	nicht,	aber	helfen	wol-
len	wir.
Eine	 gute	 Voraussetzung	 ist	 inzwischen	 bald	
gegeben.	 Mit	 dem	 gelungenen	 Umbau	 der	
alten	Marktschule	bieten	 sich	uns,	 den	3	Se-
niorenbeauftragten	 und	 natürlich	 Euch,	 viel-
fältige	Möglichkeiten	 zu	 den	 verschiedensten	
informellen	Veranstaltungen	und	schönen	Zu-
sammentreffen	 wie	 Kartenspielen	 und	 auch	
Vorträgen.
Bürgermeister	Thomas	Köhler	hat	uns	vergan-
gene	 Woche	 zur	 Besichtigung	 der	 diversen	
Räume	 eingeladen.	 Hierbei	 konnten	 wir	 uns	
einen	 passenden	 Raum	 aussuchen,	 was	 wir	
auch	gerne	annehmen	werden.
Eine	 schöne	 Zeit	 wünschen	 Euch	 die	 Senio-
renbeauftragten	des	Marktes	Kleinwallstadt
Ludwina	Bergold,	Tel.	23695
Elisabeth	Seuffert,	Tel.	2830
Karlheinz	Bein,	Tel.	653	885

Für ein 
besseres 
Leben. 
Für Mensch 
und Tier.

 www.provieh.de



Neue Öffnungszeiten des Pfarrbüros ab 
dem 3. Januar 2022:
Montag	und	Dienstag	 	9.00	–	11.00	Uhr
Donnerstagnachmittag										16.00	–	18.00	Uhr
Das Pfarrbüro ist unter Einhaltung der Co-
ronaregeln (Maskenpflicht und Abstand 
halten), für den Publikumsverkehr geöffnet.

---------------------------------
Pfarrbüro: Telefon	21219,	Fax	654544
E-Mail:
pfarrei.kleinwallstadt@bistum-wuerzburg.de	
Homepage: www.pg-christi-himmelfahrt.de
Pfr. Markus Lang:	Telefon:	21219
E-Mail:	markus.lang@bistum-wuerzburg.de
Gem.Ref. Rainer Kraus:	Telefon:	6523107
E-Mail:	rainer-kraus@web.de
Gem.Ref. Claudia Kloos:	
E-Mail:	claudia.kloos@bistum-wuerzburg.de
Gem.Ass. Verena Deuchert
E-Mail:	
verena.deuchert@bistum-wuerzburg.de
Past.Ass. Marie-Christin Herzog
E-Mail:	
marie-christin.herzog@bistum-wuerzburg

---------------------------------
Nimm dir nicht zu viel vor.
Es genügt die friedliche, ruhige Suche nach 
dem Guten an jedem Tag, zu jeder Stunde
und ohne Übertreibung und ohne Ungeduld.
	 Papst	Johannes	XXIII.

---------------------------------
Herzlich eingeladen sind Sie am:
Freitag, 14. Januar 
09.00	Uhr	Laudes
Samstag, 15. Januar 
18.30	Uhr	Messfeier	am	Sonnabend
	 f.	Manfred	Jung,	Jt.	u.	Angeh.,	
	 Ernst	u.	Maria	Schwarz	//
	 f.	Rosa	u.	Valentin	Bachmann	u.	verstorb.		
	 Familienangehörige	//
	 Requiem	f.	Walter	Braun
Montag, 17. Januar – Hl. Antonius
18.00	Uhr	„Möge	die	Nacht	mit	dir	sein“.
	 Straßengedanken	am	Abend	in	Hausen;		
	 Steinäckerweg	(Wendeplatz)
Dienstag, 18. Januar  
18.30	Uhr	Messfeier
Freitag, 21. Januar – Hl. Agnes u. hl. Meinrad
09.00	Uhr	Laudes
Samstag, 22. Januar – Hl. Vinzenz
14.00	Uhr	Firmlings-/Patentreffen
	 mit	Tauferneuerung

Sonntag, 23. Januar –
3. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10.30	Uhr	Messfeier	für	die	Pfarreien-
	 gemeinschaft	f.	Klara	Burger	//
	 f.	Antonia	u.	Josef	Fäth	//		
	 f.	Lotte	u.	Josef	Wolf	//	f.	Elisabeth	Fäth	//
	 f.	Karl	Burger	u.	Erich	Wolf
Es	sind	keine	Anmeldungen	nötig,
Ausnahmen	werden	veröffentlicht.

---------------------------------
Informationen Stand: 10.01.2022:
Mit der Bayernweiten Krankenhausampel 
Stufe Rot ergeben sich folgende Regelun-
gen:
Seit	 7.11.21	 muss	 wieder	 eine	 FFP2-Maske 
getragen	 werden,	 welche	 am	 Platz	 abgelegt	
werden	darf.	Es wird jedoch dringend emp-
fohlen, die Maske auch während des Got-
tesdienstes zu tragen.
Die 3G-Regel findet für reguläre Gottes-
dienste keine Anwendung.

---------------------------------
„Möge die Nacht mit dir sein“ - 
Straßen-Gedanken am Abend
•	 mit	Gem.Ref.	Rainer	Kraus	u.	Team
•	 quer	durch	Hausen
•	 bei	jedem	Wetter
•	 montags	um	18.00	Uhr,
•	 17.01.2022,	Steinäckerweg	(Wendeplatz)
•	 24.01.2022,	Eselspfad	
	 (Ecke	alte	Hauptstraße)
•	 31.01.2022,	Blumenstraße
	 (Ecke	Raiffeisenstraße)

---------------------------------
Gratulationen
Wie	es	seit	Jahren	Brauch	ist,	möchte	auch	die	
Pfarrgemeinde	 zu	 Ihren	 Gratulanten	 gehören	
und	Ihnen	alles	Gute	und	Gottes	Segen	wün-
schen.
Bei	allen	Jubilaren,	welche	70/75/80/85	Jahre	
alt	werden,	sowie	bei	allen	Silbernen	Ehejubi-
läen	übernehmen	Ehrenamtliche	der	Pfarrge-
meinde	die	Gratulation.
Bei	allen	Geburtstagen	ab	90,	sowie	Goldenen,	
Diamantenen,	 Eisernen	 Ehejubiläen	 besucht	
Sie	Pfarrer	Markus	Lang	oder	Gemeinderefe-
rent	Rainer	Kraus.
Die	Glückwünsche	werden	persönlich	am	Tag	
selbst	 oder	 an	 einem	 der	 darauf	 folgenden	
Tage	 überbracht.	 Sollten	wir	 Sie	 nicht	 antref-
fen,	werfen	wir	den	Gruß	ein.
Wünschen	 Sie	 in	 der	 aktuellen	 Lage	 keinen	
persönlichen	Besuch,	dann	 rufen	Sie	bitte	 im	
Pfarrbüro	an.

---------------------------------
PGR-Wahlen 2022
Am	20.	März	2022	finden	wieder	Pfarrgemein-
deratswahlen	statt.
In	 der	 Kirche	 stehen	 eine	 Kandidaten-Vor-
schlagsbox,	sowie	 „Tippzettel	 für	Kandidaten-
vorschläge“,	um	Kandidatenvorschläge	für	die	
Wahl	zu	sammeln.14
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antworten:	 „Amen“.	 Die	 Kommunionspen-
dung	erfolgt	dann	ohne	Worte.

•	 Bitte	verlassen	Sie	den	Platz	nicht.	Der	Kom-
munionspender	kommt	zu	Ihnen.

•	 Wenn	Sie	die	Kommunion	empfangen	möch-
ten,	 strecken	 Sie	 die	Arme	 bitte	 weit	 nach	
vorne,	damit	der	Abstand	zum	Kommunions-
pender	1,5	m	beträgt.	Ist	dies	nicht	gewähr-
leistet,	setzen	Sie	zum	Kommunionempfang	
bitte	die	Maske	auf.

•	 Bitte	 beachten	 und	 respektieren	 Sie:	 Aus	
hygienischen	Gründen	wird	die	Kommunion	
nur	auf	die	Hand	gespendet.

Regeln befolgen zu müssen, wo man nor-
malerweise große Freiheit gewohnt ist, ist 
immer eine unangenehme Einschränkung. 
Bitte halten Sie sich dennoch an diese Re-
geln, die uns helfen, das Ansteckungsrisiko 
mit dem Corona-Virus in den Gottesdiens-
ten möglichst auszuschließen. Sobald es 
die Lage erlaubt, werden diese Regeln 
teilweise oder ganz wieder zurückgenom-
men.                       

---------------------------------
Veranstaltungen in italienischer Sprache -
COMUNITÀ CATTOLICA  ITALIANA 
UNTERMAIN
Die	Franziskanische	Gemeinschaft	von	Betani-
en	betreut	die	italienische	Seelsorge	in	der	Di-
özese	 Würzburg.	 (www.fgbaschaffenburg.de)	
Herzlich	eingeladen	sind	alle	Interessierten.
I	 vari	 incontri	 hanno	 luogo	 nel	 Convento,	 le	
Sante	Messe	nella	chiesa	dei	Cappuccini.
Büro:	tel.06021/583920	(h	10.00-12.00	/	16.30-
17.30)
E-Mail:	mcitalianawuerzburg@gmail.com
Für	 Sakramente	 lun.	 e	 giov.	 10:00-12:00:	 Br.	
Maurizio	Luparello:	cell.	(01764	5269353)	und	
Br.	Alessio	Brizzi:	cell.	 (01764	5269354)		Rita	
Masilla:	 tel.06021/56879.Vi	preghiamo	di	par-
tecipare	numerosi.	Siete	tutti	benvenuti.
Kapuzinerkirche,	Kapuzinerplatz	8,
63739	Aschaffenburg														
Sabato,	15	gennaio	2022	ore	18.00	
Kapuzinerkirche	SANTA	MESSA
Venerdì,	21	gennaio	2022	ore	19.30
Kapuzinerkirche	CATECHESI
Ihr Seelsorgeteam Pfarrer Markus Lang, 
Gemeindereferent Rainer Kraus,
Gemeindereferentin Claudia Kloos, 
Gemeindeassistentin Verena Deuchert und
Pastoralassistentin Marie-Christin Herzog

Gottesdienste in TV und Internet
Sie	 haben	 auch	weiterhin	 die	Möglichkeit	 die	
Gottesdienstübertragungen	 im	 Fernsehen,	
sonntags	um	9.30	Uhr	im	ZDF,	oder	aus	Würz-
burg sonntags	um	10.00 Uhr ohne Wieder-
holungen	 auf	TV-Mainfranken,	 sowie	 im	 In-
ternet	zu	nutzen.	Online-Zugang	unter:
https://www.bistum-wuerzburg.de 

---------------------------------
Folgende Regeln sind bei allen Gottes-
diensten unbedingt zu beachten:
1.	Kommen	 Sie	 bitte	 nicht	 zum	 Gottesdienst,	
wenn	sie	positiv	auf	Covid19	getestet,	oder	
daran	erkrankt	sind	oder	aktuell	an	einer	an-
deren	ansteckenden	Krankheit	leiden.

2.	Kommen Sie bitte rechtzeitig	zu	den	Got-
tesdiensten.	 Einlass	 in	 Kleinwallstadt	 nur	
über	den	Eingang „Unterdorf“,	 in	Hausen 
nur	über	den	Haupteingang.

3.	Beim	Betreten	 und	Verlassen	 des	 Kirchen-
raums,	müssen	alle	Gottesdienstteilnehmer	
wieder	 eine	 FFP2-Maske	 tragen,	 die	 am	
Platz	abgelegt	werden	darf.	Es	wird	 jedoch	
dringend	empfohlen,	die	Maske	auch	wäh-
rend	des	Gottesdienstes	zu	tragen.	Für	Kin-
der	 und	 Jugendliche	 zwischen	 dem	 6.	 und	
16.	Geburtstag	ist	eine	medizinische	Maske	
ausreichend.

4.	Bringen	Sie	bitte	Ihr	eigenes Gotteslob	mit.
5.	Beim	Betreten	der	Kirche	desinfizieren Sie 

sich bitte die Hände	mit	dem	bereitgestell-
ten	Desinfektionsmittel.

6.	Beim	 Betreten,	 in	 und	 besonders auch 
beim Verlassen der Kirche,	halten	Sie	bitte	
den	Mindestabstand von 1,5 m	zu	anderen	
Personen	ein.

7.	Nehmen	Sie	bitte	nur	einen	gekennzeichne-
ten	Platzbereich	ein,	das	gewährleistet	den	
geforderten	Abstand	von	1,5	m	zur	nächsten	
Person.	 Wenn	 in	 einer	 Bankreihe	 mehrere	
Plätze	ausgewiesen	sind,	 rücken Sie bitte 
weiter,	 damit,	 wenn	 noch	 jemand	 kommt,	
nicht	über	sie	drüber	steigen	muss.	Perso-
nen, die in einem gemeinsamen Haushalt 
leben, Ehepaare und Familien, müssen 
diesen Abstand untereinander nicht ein-
halten.

8.	Gehen	 Sie	 bitte	 bis	 zu	 den	 ersten	 Bänken	
durch	 und	belegen Sie die Platzbereiche 
von vorne her,	 damit	 die	 freien	Plätze	gut	
sichtbar	sind.

9.	Achten	 Sie	 innerhalb	 der	 Kirche	 bitte	 auch	
auf	die	Abstandsmarkierungen am Boden.

10. Befolgen Sie in der Kirche bitte die An-
weisungen des Ordnungsdienstes.

Regeln zur Eucharistiefeier - Bei der Eu-
charistiefeier gelten zusätzlich folgende 
Regeln:
•	 Die	 Formel	 „Der	 Leib	 Christi“	 spricht	 der	
Priester	 bevor	 die	 Kommunion	 ausgeteilt	
wird	 am	Altar	 laut	 vor	 der	 Gemeinde.	 Alle	

Die meisten unserer Fehler 
erkennen und legen wir

erst dann ab, wenn wir sie
an anderen entdeckt haben. 

(Karl Gutzkow)



Evang.-Luth. Pfarramt Hofstetten
Pfarrerin	Martina	Haas,	Pfarrer	Jakob	Mehlig
Eichelsbacher	Str.	15,
63839	Kleinwallstadt/Hofstetten
Tel.	06022/655222,	Fax:	06022/655223
E-Mail:	Pfarramt.Hofstetten@elkb.de	
Internet:	www.hofstetten-evangelisch.de 
Bankverbindung:
Raiffeisen-Volksbank	Miltenberg,
Niederlassung	der	Vereinigte	Volksbank
Raiffeisenbank	eG
IBAN:	DE	16	5086	3513	0004	8596	18
BIC:	GENODE51MIC	
Bürozeiten: 
Dienstag,	Mittwoch,	Donnerstag		 	
jeweils	08.30	–	11.00	Uhr
Donnerstag	18.00	–	19.00	Uhr

*******************
Bibelspruch der Woche: Johannes 1,16
„Von seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade.“

*******************
Offene Kirche am Sonntag
Unsere	Kirche	 ist	 jeden	Sonntag	von	09.00	–	
18.00	 Uhr	 zum	 stillen	Gebet	 geöffnet.	 Gerne	
dürfen	Sie	einen	Text	 in	unser	Gästebuch	(im	
Durchgang	 zur	 Taufkapelle)	 eintragen	 (vor-
zugsweise	 mit	 eigenem	 Stift).	 In	 der	 Kirche	
finden	 Sie	 auch	 Informationsmaterial	 zu	 ver-
schiedenen	Themen.	Dieses	darf	gerne	mitge-
nommen	werden.	Bitte	halten	Sie	ausreichend	
Abstand	 (mind.	 2	Meter),	 falls	Sie	 jemandem	
begegnen	 sollten,	 und	 tragen	 Sie	 eine	 OP-
Maske	(oder	FFP2).
Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinwei-
se zu unseren Gottesdiensten:
Hinweise: 
–	 In	Gebäuden	ist	das	Tragen	einer	OP	(oder	
FFP2)	-	Maske	Pflicht	(ab	6	Jahren).	Am	Platz	
darf	diese	abgenommen	werden,	da	der	Min-
destabstand	von	1,5	m	zum	nächsten	Haushalt	
eingehalten	wird.	Steht	die	bayerische	Corona-
Ampel	 nicht	 auf	 „Grün“,	 dann	 ist	 die	 FFP2-
Maske	Pflicht	(ab	16	Jahren,	OP-Maske	reicht	
in	diesem	Falle	nicht).
–	 Da	jede	Familie	/	jeder	Haushalt	in	der	Kir-
che	extra	sitzt,	ist	kein	Negativnachweis	nötig.
–	 Bitte	ziehen	Sie	Sich	dem	Wetter	entspre-
chend	 an	 (gerne	 auch	 mit	 Kopfbedeckung).	
Auch	in	der	Kirche	müssen	wir	lüften	bzw.	dür-
fen	 während	 des	 Gottesdienstes	 wegen	 der	
Luftströme	unsere	Heizungen	nicht	betreiben.	
Gerne	können	Sie	eine	Decke,	ein	Heizkissen	
etc.	mitbringen.
–	 Unsere	bayerische	Landeskirche	empfiehlt	
dringend,	dass	zum	Singen	jeweils	die	Maske	
aufgesetzt	wird.

–	 Für	 „große“	 Gottesdienste,	 bei	 denen	 der	
Mindestabstand	 voraussichtlich	 nicht	 einge-
halten	werden	kann,	kann	der	Kirchenvorstand	
die	3G	Regel	beschließen.	Nur	Geimpfte,	Ge-
nesene	oder	Getestete	dürfen	teilnehmen	und	
die	Maske	wird	auch	am	Platz	getragen	(auch	
beim	Singen),	sobald	der	Mindestabstand	nicht	
eingehalten	werden	kann.	
–	 Es	sind	keine	Anmeldungen	und	keine	Re-
gistrierung	von	Namen	/	Adresse	nötig	–	Aus-
nahmen	werden	immer	veröffentlicht.
–	 Bitte	 halten	 Sie	 nach	Möglichkeit	Abstand	
und	folgen	Sie	den	Sicherheitshinweisen.
–	 Selbstverständlich	 sind	 auch	 katholische	
Christen,	 die	mit	 uns	 feiern	möchten	 herzlich	
willkommen!
–	 Bitte	bringen	Sie,	wenn	vorhanden,	ein	ei-
genes	Gesangbuch	mit.	
–	 Wir	 dürfen	 wieder	 mit	 dem	 Klingelbeutel	
sammeln,	und	tun	das	wie	früher	vor	der	Pre-
digt.	Allerdings	singen	wir	dabei	nicht,	sondern	
hören	Orgelmusik.	Die	Gaben	im	Klingelbeutel	
werden	für	die	Aufgaben	der	eigenen	Gemein-
de	verwendet.
Wir	 freuen	 uns	 auch	weiterhin,	wenn	Sie	 auf	
unserer	Homepage	www.hofstetten-evange-
lisch.de	vorbeischauen.	Dort	stellen	wir	nach	
wie	vor	Infos,	Bilder,	Texte	und	kreative	Ideen	
für	 Gebete	 und	 Gottesdienste,	 insbesondere	
auch	für	Kinder	online.	Schauen	Sie	sich	gerne	
um.
Bitte	 melden	 Sie	 sich	 bei	 uns	 im	 Pfarramt,	
wenn	Sie	Hilfe	beim	Einkaufen	etc.	benötigen:	
Tel.	06022/655222
Hofstetten:
–	 wöchentlich	 Gottesdienst	 in	 Hofstetten,	 in	
der	Regel	 ohne	Abendmahl	 und	mit	Gemein-
degesang
–	 Die	 Gottesdienste	 in	 Hofstetten	 finden	
sonntags	um	10.00	Uhr	statt	zusätzlich	 feiern	
wir	Gottesdienste	an	den	Feiertagen.	
–	 Seit	 November	 finden	 alle	 Gottesdienste	
(bis	auf	wenige	Ausnahmen)	in	der	St.	Micha-
elskirche	statt.	-	Bringen	Sie	zum	Gottesdienst	
immer	eine	OP	(oder	FFP2)	-	Maske	mit.	Diese	
ist	beim	Gottesdienst	in	der	Kirche	erforderlich	
bis	zum	Platz.	Der	Mindestabstand	zum	nächs-
ten	Haushalt	muss	eingehalten	werden.	Steht	
die	bayerische	Corona-Ampel	nicht	auf	„Grün“,	
dann	ist	die	FFP2-Maske	Pflicht	(ab	16	Jahren,	
OP-Maske	reicht	in	diesem	Falle	nicht).
Sulzbach:
–	 monatlich	 Kurz-Gottesdienst	 in	 Sulzbach	
im	Evang.	Gemeindehaus	 in	 der	 Jahnstr.	 16,	
ohne	Abendmahl	und	ohne	Gemeindegesang,	
OP	(oder	FFP2)	-	Maske	bis	zum	Platz	erfor-
derlich.	 Am	 Platz	 darf	 diese	 abgenommen	
werden,	da	der	Mindestabstand	von	1,5m	zum	
nächsten	Haushalt	eingehalten	wird.	Steht	die	
bayerische	 Corona-Ampel	 nicht	 auf	 „Grün“,	
dann	ist	die	FFP2-Maske	Pflicht	(ab	16	Jahren,	
OP-Maske	reicht	in	diesem	Falle	nicht).16



Die	monatlichen Gottesdienste in Sulzbach	
finden	um	16.30 Uhr	statt.	Die	nächsten	Termi-
ne	sind	am	06.02.	und	am	13.03.2022	

*******************
TERMINE der nächsten Woche:
Donnerstag, 13.01.2022
17.15	Uhr	Konfirmandenunterricht
	 in	Sulzbach
Samstag, 15.01.2022
09.00	–	12.00	Uhr	Konfirmandentag
	 in	Sulzbach	im	Evang.	Gemeindehaus.
	 Gemeinsam	werden	die	Konfirmationen
	 im	April	vorbereitet.
Sonntag, 16.01.2022 –
2. Sonntag nach Epiphanias
10.00	Uhr	Gottesdienst	in	Hofstetten
	 St.	Michaelskirche
Mittwoch, 19.01.2022
Der	Konfirmandenunterricht	in	Hofstetten
entfällt!
Donnerstag, 20.01.2022
Der	Konfirmandenunterricht	in	Sulzbach
entfällt!

*******************
WICHTIGES in Kürze:
Beten Sie gemeinsam mit uns Vaterunser
Zum	 christlichen	 Zusammenhalt	 lassen	 wir	
jeden	 Sonntag	 gegen	 10.45	 Uhr	 unsere	 Va-
terunserglocke	 in	Hofstetten	 läuten.	Wer	mag	
kann	für	sich	in	christlicher	Verbundenheit	das	
Vaterunser	beten.

*******************
Besuche auf Wunsch möglich – wie bereits 
in den letzten Monaten werden auch im Ja-
nuar die Geburtstagsgrüße vom Kirchen-
vorstand und vom Pfarrerehepaar persön-
lich überreicht bzw. eingeworfen
Auf	Wunsch	sind	Besuche	möglich.	Da	wir	aber	
nicht	 die	 Möglichkeit	 haben,	 alle	 Jubilare	 im	
Vorfeld	anzurufen	und	einige	Gemeindeglieder	
noch	 vorsichtig	 sein	möchten,	 gratulieren	 wir	
zum	Geburtstag	 oder	 Ehejubiläum	 auch	 wei-
terhin	per	Post,	Briefkasten	oder	Kurzbesuch.	
Wie	 bereits	 in	 den	Vormonaten	werden	 auch	
im	Januar,	bei	allen	Jubilaren,	die	70/75/80/85	
oder	 älter	 werden	 ein/e	 Kirchenvorsteher/in	
oder	Pfarrer/in	 persönlich	 vorbeikommen	 und	
einen	Geburtstagsgruß	überreichen.	Vielleicht	
ergibt	sich	ein	kurzes	Gespräch	zwischen	Tür	
und	Angel.
Achtung:	Wenn	wir	bei	 Ihnen	vorbeikommen	
zum	 Überreichen	 des	 Grußes,	 dann	 kann	
das	 auch	 ein	 paar	 Tage	 vor	 oder	 nach	 dem	
Geburtstag	 sein.	Genauso	 handhaben	wir	 es	
auch	mit	Goldenen	 /	Diamantenen	 /	Eisernen	
Ehejubiläen.
Sollten	wir	Sie	nicht	antreffen,	werfen	wir	den	
Gruß	 ein.	Gerne	 dürfen	Sie	 sich	 im	Pfarramt	
melden,	wenn	Sie	darüber	hinaus	besucht	wer-
den	möchten.

Rückblick mit Dank auf die Gottesdienste 
zu Weihnachten und Jahreswechsel
Als	 die	 Gottesdienste	 zu	 Weihnachten	 und	
zum	 Jahreswechsel	 vor	 einigen	 Wochen	 ge-
plant	wurden,	konnte	keiner	sagen,	wie	sich	die	
Pandemie	bis	dahin	entwickeln	würde.	Daher	
hat	der	Kirchenvorstand	die	Gottesdienste	so	
geplant,	 dass	 sie	möglichst	 krisenfest	 gestal-
tet	werden	können.	Es	gab	also	eine	Mischung	
aus	 Freiluftgottesdiensten,	 Videogottesdiens-
ten,	 to-go-Andachten	 und	 Gottesdiensten	 in	
großen	Kirchengebäuden.
–	 Wir	 danken	der	 katholischen	Gemeinde	 in	
Kleinwallstadt,	dass	wir	an	Heiligabend	einen	
Gottesdienst	 in	 Sankt	 Peter	 und	 Paul	 feiern	
durften.	 Unsere	 Freiluftgottesdienste	 in	 Sulz-
bach	 und	 Hofstetten	 an	 Heiligabend	 konnten	
bei	 trockenem	 Wetter	 stattfinden	 und	 waren	
gut	 besucht.	 Wir	 danken	 allen,	 die	 mit	 gro-
ßem	Aufwand	 auf-	 und	 abgebaut	 haben.	 Die	
„Christmette	to	go“	ist	wie	im	letzten	Jahr	wie-
der	 gut	 angenommen	 worden.	 Die	 wenigen	
liturgischen	Texte	gemischt	mit	viel	Musik	(Kla-
rinette,	Orgel,	Gitarre	und	Tuba)	in	Verbindung	
mit	der	Überraschungstüte	für	Weihnachten	zu	
Hause	haben	sich	bewährt.
–	 Zum	Jahreswechsel	fanden	bei	unglaublich	
mildem	 und	warmem	Wetter	 zwei	 Freiluftgot-
tesdienste	in	Sulzbach	und	Hofstetten	statt.	In	
Hofstetten	hatten	wir	wie	bereits	an	Heiligabend	
ein	Lichtermeer	aus	Kerzenschein	aufgebaut	-	
in	der	Freiluftkirche	hinter	dem	Kirchengebäu-
de,	so	dass	eine	unglaublich	gute	Atmosphäre	
entstand.	 Beide	 Freiluftgottesdienste	 wurden	
u.a.	vom	Posaunenchor	begleitet,	genauso	wie	
bereits	an	Heiligabend.
–	 Wir	danken	allen	Musikern,	die	mit	uns	die	
Gottesdienste	 gestaltet	 und	 gefeiert	 haben:	
den	Organisten,	dem	Posaunenchor,	den	So-
lomusikern	 der	 Christmette	 to	 go	 und	 Horst	
mit	seiner	Gitarre	und	seiner	Hündin	Lara,	die	
weihnachtlich	gekleidet	war.
Wir	danken	all	 unseren	 (ehrenamtlichen)	Mit-
arbeiterInnen,	 dem	 Kirchenvorstand,	 dem	 Si-
cherheitsteam	 und	 den	 MesnerInnen	 für	 die	
vielen	 Stunden,	 die	 sie	 für	 Vorbereitung	 und	
Durchführung	investiert	haben.
–	 Reich	gesegnet	und	beschenkt	konnten	wir	
als	Kirchengemeinde	die	Weihnachtsbotschaft	
verkünden,	das	alte	Jahr	in	Gottes	Hände	zu-
rücklegen	und	das	neue	Jahr	aus	Gottes	Hand	
entgegennehmen.

*******************
VORAUSSCHAU:
Einladung zum ökumenischen Gottesdienst 
zur Einheit der Christen
Am	 Freitag,	 21.01.2022,	 um	 19.00	 Uhr	 mit	
Pfarrer	 Wissel	 und	 Pfarrerin	 Haas	 in	 Ebers-
bach,	St.	Barbara.

*******************
Gebet der Woche
Du	Gott	aller	Weisheit,
wir	möchten,
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dass	unser	Leben	gelingt
und	dass	wir	mit	anderen	gut	auskommen.
Mit	deinen	Geboten	zeigst	du	uns	den	Weg
und	lehrst	uns	Freiheit,
die	das	Recht	der	anderen	achtet.
Aber	wir	folgen	deinen	Regeln	oft	nicht,
trachten	nur	nach	dem	eigenen	Vorteil
und	sind	nicht	bereit,
uns	einzuschränken	um	anderer	willen.
Du	entlarvst	unsere	Irrwege
durch	die	Gnade	und	Wahrheit	Jesu	Christi.
Wir	bitten	dich:
Ruf	uns	zurück	zu	dir!
Wecke	in	uns	Lust	und	Liebe,
deinem	Willen	zu	gehorchen,
und	mache	uns	fähig
-	je	länger	je	mehr	–	
ihn	zu	erfüllen.	 Amen.
Aus:	Sylvia	Bukowski:	„Du	bist	der	Gott,	den	ich	such.“.	
Gebete	für	Gottesdienst	und	Alltag
Verlag:	Neukirchener	aussaat	2016,	S.	32

*******************
„Die Tür zum Herzen eines Menschen kann 
nur von innen geöffnet werden.“	 (Aus	Spanien)
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VGem. Kleinwallstadt
Geschäftsstelle	Rathaus	Kleinwallstadt
Hauptstr.	2,	63839	Kleinwallstadt
Tel.	06022/2206-0,	Fax	06022/2206-50
E-Mail:	rathaus@kleinwallstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo.,	Di.,	Mi.,	Fr.		 08.00	-	12.00	Uhr
Do.	 																14.00	-	18.00	Uhr

Öffnungszeiten im 
Rathaus Hausen:
	 Mo.,	Mi.,	Fr.	 8.00	–	12.00	Uhr
	 Dienstag	 geschlossen
	 Donnerstag	 14.00	–	18.00	Uhr
	 Telefon:	654976;	Telefax:	654978
	 rathaus@hausen-spessart.de
WASSERVERSORGUNG / 
ABWASSERNETZ – Hausen
Allgemeine	 Fragen	 zur	 Wasserversorgung	
und	 für	 das	Abwassernetz	Hausen	 inkl.	 Stör-
u.	 Schadensmeldungen	 im	 Bereich	 Wasser/
Abwasser.
Zweckverband Main-Mömling-Elsava - 
AMME
Erreichbar	während	der	Geschäftszeiten	
(Mo.	-	Do.,	7.30	-	16.00	Uhr,
Fr.,	7.30	-	12.00	Uhr)
Allgemeine	Rufnummer,	Zentrale	
	 Tel.	09372/135-950
Außerhalb	der	Geschäftszeiten:
Notfallservice	Wasser		 Tel.	0160/96314460
Notfallservice	Abwasser/Kanal	
	 Tel.	0160/96314441
In	 anderen	 Stör-	 u.	 Notfällen,	 die	 im	 Zustän-
digkeitsbereich	der	Gemeinde	Hausen	 liegen,	
wählen	Sie	bitte	die
Tel.	06022/	654976	(Rathaus	Hausen)	oder
Tel.	0173/6652002	(Bereitschafsdienst)
Forstrevier Hausen
Sprechstunde	FAR	Popp
	 Telefon	653529;	Fax	2654159
 Sprechstunde entfällt bis auf Weiteres!
Jagdpächter Hausen:
Thomas	Gleissner	 Tel.	0151	17261399
Stromversorgung Bayernwerk
TELEKOM – Telefon
Kabel Deutschland – Kabelfernsehen
	 Siehe	unter	Markt	Kleinwallstadt
Postagentur Hausen, Alte Hauptstraße 17
 Öffnungszeiten:
	 Mo.	-	Sa.,	10.00	-	12.00	Uhr
Deutsche Glasfaser Servicepunkt, 
Hauptstr.	77:
Öffnungszeiten	freitags	14-19	Uhr

Kommunale Abfallwirtschaft 
Graue	Tonne	=	(Restmüll);		Blaue	Tonne	=	(Papier)	
Gelber	Sack;	Braune	Tonne	=	(Biotonne)
Montag, 17.01.2022:
Biotonne, Papiertonne, Gelber Sack
Elektrokleinteile-Container	 befindet	 sich	 auf	
dem	Parkplatz	am	Friedhof,	Ostringstraße
Landratsamt Miltenberg ZAG
(Zentrale	Abrechnungsstelle)
Tel.	09371/501	260	oder	-261
Abfuhrunternehmen: 
Seger	Transporte	GmbH	&	Co.	KG,	
Dieselstraße	4,	Kleinwallstadt
Service Nr.: 0800 0412412 (auch für Be-
schwerden über nicht entleerte Mülltonnen 
oder nicht abgeholten Sperrmüll)
Servicenummer für Anmeldungen von Sperr-
müll / Altholz / Schrott / Elektroschrott
Servicenummer: 0800 04 12 412
Servicenummer für Abfuhr Gelbe Säcke:
Firma RESO GmbH Entsorgungsservice
Servicenummer: 0800 96 00 100

Grüngutsammelplatz Hausen
Achtung: Geänderte Öffnungszeiten in den 
Wintermonaten !!!
16. November bis 15. Februar:
jeweils	samstags:	13.00	Uhr	–	15.00	Uhr

Sozialstation Kleinwallstadt
	 Wallstraße	30,	63839	Kleinwallstadt
	 Tel.	06022/2089958,	Fax	2088736
	 info@brk-mil.de
Erreichbarkeit	rund	um	die	Uhr

Sozialstation Kleinwallstadt
	 Wallstraße	17,	63839	Kleinwallstadt
		 Tel.	06022/5060250,	Fax	2655860
	 E-Mail:g-oesen@caritas-mil.de
In	Notfällen	 ist	 die	Station	über	die	genannte	
Nummer	rund	um	die	Uhr	erreichbar.
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Verleihung der Ehrenplakette
des Landkreises Miltenberg
für Verdienste im Ehrenamt

Am Montag, den 20.12.2021, wurde Werner Lebert, im Landratsamt 
Miltenberg, von Landrat Jens Marco Scherf mit der Ehrenplakette des 
Landkreises Miltenberg ausgezeichnet.

Herr Lebert ist bereits seit 1996 der Vorsitzende des Vereinsrings in 
Hausen, war 16 Jahre Umweltbeauftragter der Gemeinde Hausen, ist in 
vielen Ortsvereinen über Jahrzehnte hinweg ein Aktivposten und engagiert 
sich ehrenamtlich in vielen Bereichen unserer Dorfgemeinschaft.

Im Namen der Gemeinde, des Gemeinderates und der Verwaltung 
danke ich Werner Lebert für seinen Einsatz und gratuliere zu dieser 
Auszeichnung.

Michael Bein                     Gemeinderat Verwaltung
1. Bürgermeister



Für	die	Hundesteuer	ist	–	vorbehaltlich	schrift-
licher	Abgabebescheide	 –	 ebenfalls	 der	 glei-
che	Betrag	wie	im	Vorjahr	zu	zahlen:
Die Steuer beträgt:
 für jeden Hund jeweils 35,00 €
 Für Kampfhunde im Sinne der
 Hundesteuersatzung jeweils 600,00 €
Der	Betrag	ist	am	01.04.	zur	Zahlung	fällig.
B.
Der	 Verwaltungsakt	 gilt	 2	Wochen	 nach	 dem	
Tage	der	öffentlichen	Bekanntmachung	als	be-
kannt	gegeben.
C.
Rechtsbehelfsbelehrung
Diese	Steuerfestsetzung	kann	 innerhalb	einer	
Frist	 von	 einem	Monat,	 die	mit	 dem	Tag	 der	
Bekanntgabe	zu	 laufen	beginnt,	durch	Wider-
spruch	oder	durch	Klage	angefochten	werden.
1.	Wenn	Widerspruch	eingelegt	wird:
Der	Widerspruch	ist	schriftlich	oder	zur	Nieder-
schrift	bei	der	Verwaltungsgemeinschaft	Klein-
wallstadt,	 Hauptstr.	 2,	 63839	 Kleinwallstadt	
einzulegen.	Sollte	über	den	Widerspruch	ohne	
zureichenden	 Grund	 in	 angemessener	 Frist	
sachlich	 nicht	 entschieden	 werden,	 so	 kann	
Klage	 beim	 Bayerischen	 Verwaltungsgericht,	
Burkarderstraße	26,	97082	Würzburg,	schrift-
lich	oder	zur	Niederschrift	der	Geschäftsstelle	
dieses	 Gerichts	 erhoben	 werden.	 Die	 Klage	
kann	nicht	vor	Ablauf	von	drei	Monaten	seit	der	
Einlegung	des	Widerspruchs	erhoben	werden,	
außer	wenn	wegen	besonderer	Umstände	des	
Falles	eine	kürzere	Frist	geboten	ist.	Die	Klage	
muss	 den	 Kläger,	 den	 Beklagten	 (Gemeinde	
Hausen)	 und	 den	 Streitgegenstand	 bezeich-
nen	und	soll	einen	bestimmten	Antrag	enthal-
ten.	 Die	 zur	 Begründung	 dienenden	 Tatsa-
chen	und	Beweismittel	sollen	angegeben,	der	
angefochtene	 Bescheid	 soll	 in	 Urschrift	 oder	
Abschrift	beigefügt	werden.	Der	Klage	und	al-
len	Schriftsätzen	sollen	Abschriften	für	die	üb-
rigen	Beteiligten	beigefügt	werden.
2.	Wenn	unmittelbar	Klage	erhoben	wird:
Die	 Klage	 ist	 bei	 dem	 Bayerischen	 Verwal-
tungsgericht	 in	 Würzburg,	 Burkarderstraße	
26,	97082	Würzburg,	 schriftlich	oder	 zur	Nie-
derschrift	der	Geschäftsstelle	dieses	Gerichts	
zu	erheben.	Die	Klage	muss	den	Kläger,	den	
Beklagten	 (Gemeinde	 Hausen)	 und	 den	 Ge-
genstand	 des	 Klagebegehrens	 bezeichnen	
und	 soll	 einen	 bestimmten	 Antrag	 enthalten.	
Die	zur	Begründung	dienenden	Tatsachen	und	
Beweismittel	sollen	angegeben,	der	angefoch-
tene	 Bescheid	 soll	 in	 Urschrift	 oder	Abschrift	
beigefügt	werden.	Der	Klage	und	allen	Schrift-
sätzen	sollen	Abschriften	für	die	übrigen	Betei-
ligten	beigefügt	werden.
Hinweise	zur	Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch	das	Gesetz	zur	Änderung	des	Gesetzes	
zur	 Ausführung	 der	 Verwaltungsgerichtsord-
nung	 vom	 22.06.2007	 (GVBl	 Nr.	 13/2007	 S.	
390)	 wurde	 im	 Bereich	 des	 Kommunalabga-
benrechts	 ein	 fakultatives	 Widerspruchsver-

Passamt Hausen
Bitte	 beachten	 Sie	 auch	 die	 Möglichkeit	 auf	
unserer	 Homepage	 www.kleinwallstadt.de,	
Rathaus-Serviceportal	 unter	 „Pass-/Personal-
ausweis	 Statusabfrage“	 ständig	 aktuell	 den	
„Status“	 Ihres	 beantragten	 Passes	 oder	Aus-
weises	abzufragen!
Status:	 „zurückgeliefert“	 ist	 zur	Abholung	 be-
reit!
Reisepass und Personalausweis:
Anmerkung:	bei	 der	 im	Dokument	angegebe-
nen	„0“	handelt	es	sich	um	die	Zahl	0!
Bitte für die Beantragung und Abholung der 
Ausweise und Pässe telefonisch einen Ter-
min vereinbaren.
Rathaus	Kleinwallstadt,	Tel.	06022-2206-0.		
Rathaus	Hausen:	Tel.	06022-654976.
PERSONALAUSWEIS:
Alle Personalausweise, die zwischen dem 
13.12. und 20.12.2021 beantragt wurden, 
können abgeholt werden!
Bitte	warten	Sie	den	Erhalt	des	PIN/PUK-Brie-
fes	durch	die	Bundesdruckerei	ab	und	bringen	
Sie	 bitte	 dann	 Ihren	 alten	 oder	 vorläufigen	
Personalausweis	mit,	sofern	Sie	diesen	nicht	
bereits	 abgegeben	haben.	Wir	 können	 Ihnen	
sonst	Ihren	neuen	Personalausweis	nicht	aus-
händigen.

Öffentliche Bekanntmachung 
der Grund- und Hundesteuer 
2022 in der Gemeinde Hausen
Bekanntmachung	 gemäß	 §	 122	 Abs.	 3	 und	
4	Abgabenordnung	1977	 i.V.	mit	 §	 27	Abs.	 3	
Grundsteuergesetz	 über	 die	 Festlegung	 der	
Grundsteuer	2022	und	der	Satzung	in	der	der-
zeit	 gültigen	 Fassung	 über	 die	 Erhebung	 der	
Hundesteuer	2022:
A.
Durch	 öffentliche	 Bekanntmachung	 kann	 die	
Gemeinde	 Hausen	 die	 Grundsteuer	 für	 das	
Kalenderjahr	 2022	 in	 der	 gleichen	 Höhe	 wie	
im	Vorjahr	festsetzen.	Vorbehaltlich	der	Festle-
gung	in	der	Haushaltssatzung	2022	wird	daher	
öffentlich	bekannt	gemacht,	dass	der	Hebesatz	
2022	für	die
 Grundsteuer A   250 %
und	für	die
 Grundsteuer B    250 %
beträgt.
Unter Vorbehalt der Erteilung schriftlicher 
Grundsteuerbescheide sind somit die glei-
chen Grundsteuerbeträge wie im Vorjahr zu 
zahlen. Die Fälligkeiten sind aus den zuletzt 
zugestellten Grundsteuerbescheiden er-
sichtlich (15.02., 15.05., 01.07., 15.08. und 
15.11.). 21
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fahren	 eingeführt,	 das	 eine	 Wahlmöglichkeit	
eröffnet	zwischen	Widerspruchseinlegung	und	
unmittelbarer	Klageerhebung.
Die	 Widerspruchseinlegung	 und	 Klageerhe-
bung	 in	 elektronischer	 Form	 (z.B.	 durch	 E-
Mail)	ist	unzulässig.	Ab	01.01.2022	muss	der	in	
§	55	d	VwGO	genannte	Personenkreis	Klagen	
grundsätzlich	elektronisch	einreichen.	
Kraft	 Bundesrecht	 wird	 in	 Prozessverfahren	
vor	den	Verwaltungsgerichten	infolge	der	Kla-
geerhebung	eine	Verfahrensgebühr	fällig.
Hausen,	den	10.01.2022
Gemeinde	Hausen
Michael	Bein,	1.	Bürgermeister

Winterzeit – Streuzeit
Räum- und Streupflicht
bei Schnee und Glatteis!
Nachtfröste	und	Schneefall	sind	Jahr	 für	Jahr	
Grund	 von	 Schadensersatzforderungen	 ge-
genüber	Hausbesitzern	 oder	 sonstigen	Versi-
cherungspflichtigen.	 Beugen	 Sie	 dem	 Risiko	
vor	 und	 stellen	 Sie	 sich	 rechtzeitig	 auf	 ihre	
Räum-	u.	Streupflicht	während	der	Wintermo-
nate	ein.
Nach	unserer	Verordnung	sind	die	Sicherungs-
flächen	 an	 Werktagen	 ab	 7.00	 Uhr	 und	 an	
Sonn-	u.	Feiertagen	ab	08.00	Uhr	von	Schnee	
zu	räumen	und	bei	Schnee-,	Reif-	oder	Eisglät-
te	mit	 Sand	 oder	 anderen	 geeigneten	Mitteln	
zu	 bestreuen	oder	 das	Eis	 zu	 beseitigen.	Ät-
zende	Stoffe	dürfen	nicht	verwendet	werden.
Diese	 Sicherungsmaßnahmen	 sind	 bis	 20.00	
Uhr	so	oft	 zu	wiederholen,	wie	es	zur	Verhü-
tung	von	Gefahren	für	Leben	und	Gesundheit,	
Eigentum	oder	Besitz	erforderlich	ist.	
Wer	sich	seiner	Räum-	u.	Streupflicht	entzieht,	
muss	bei	einem	Unfall	auf	der	normalerweise	
von	 ihm	 zu	 bestreuenden	 Strecke	 mit	 Scha-
densersatzansprüchen	 rechnen,	 die	 ihrer	
Höhe	nach	recht	bedeutend	sein	können.	Be-
achten	Sie	auch:	Eine	Haftpflichtversicherung	
gegen	Unfallschäden	auf	Gehwegen	vor	dem	
Grundstück	 ist	 nicht	 unbedingt	 ein	 Freibrief	
dafür,	 die	 Schneeräum-	 und	 Streupflicht	 zu	
vernachlässigen.	Vertrauen	Sie	nicht	auf	einen	
uneingeschränkten	Versicherungsschutz,	son-
dern	 erkundigen	 Sie	 sich	 vorsorglich	 einmal	
bei	 ihrer	Haftpflichtversicherung	 über	 die	 gel-
tenden	Haftbestimmungen.
Noch	ein	letzter	Rat:	Wenn	Sie	als	Streupflich-
tiger	 nicht	 selbst	 für	 die	Reinigung	 und	Absi-
cherung	des	ihrem	Grundstücks	zugeordneten	
Gehwegs	sorgen	können,	sollten	Sie	die	auf-
gegebene	 Verkehrssicherungspflicht	 nach-
weislich	und	haftungsrechtlich	haltbar	auf	eine	
andere	Person	voll	verantwortlich	übertragen.
Die	 Verordnung	 über	 die	 Reinhaltung	 und	
Reinigung	 der	 öffentlichen	 Straßen	 und	 die	
Sicherung	 der	 Gehbahnen	 im	 Winter	 vom	
09.06.2020	war	im	Amtsblatt	Nr.	27/2020	vom	
02.07.2020	abgedruckt.

„Freier Friedhof“ –
Neue Bestatterregelung auf dem 
Friedhof in Hausen
ab dem 01.01.2022
Mit	 Beginn	 dieses	 Jahrs	 tritt	 in	 Hausen	 eine	
neue	Friedhofssatzung	 und	mit	 ihr	 die	Rege-
lung	eines	sog.	„freien	Friedhofes“	in	Kraft.
Da	 der	 bisher	 von	 der	 Gemeinde	 Hausen	
beauftragte	 Bestatter	 den	 Vertrag	 über	 die	
hoheitlichen	 Friedhofsaufgaben	 (Öffnen	 und	
Schließen	von	Gräbern)	zum	Ende	letzten	Jah-
res	gekündigt	hat,	schrieb	die	Gemeinde	die-
se	Leistungen	neu	aus.	Diese	Ausschreibung	
blieb	 jedoch	 ohne	 Erfolg	 und	 es	 konnte	 nie-
mand	gefunden	werden,	der	diese	hoheitlichen	
Leistungen	übernimmt.	
Angehörige haben die freie Bestatteraus-
wahl
Für	 die	 Hausener	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	
bedeutet	diese	Änderung,	dass	sie	sich	beim	
Tod	eines	Angehörigen	-	wie	bisher	auch	-	ein	
Bestattungsunternehmen	 ihrer	Wahl	 frei	 aus-
suchen	können.	
Neu	 ist,	 dass	 der	 ausgewählte	 Betrieb	 alle	
notwendigen	 Schritte	 in	 Eigenregie	 erledigen	
muss,	also	neben	den	regulären	Bestattungs-
leistungen	 (z.B.	 Transport	 des	 Verstorbenen,	
Beantragung	 einer	 Sterbeurkunde,	 Durchfüh-
rung	der	Trauerfeier)	dann	auch	für	das	Öffnen	
und	 Schließen	 der	 ausgewählten	 Grabstätte	
zuständig	ist.	
Die	 Gemeinde	 hat	 dabei	 kein	 Recht	 in	 die	
Preisgestaltung	 zwischen	 Angehörigen	 und	
Bestattungsunternehmen	 einzugreifen.	 Der	
Bestatter	 rechnet	 künftig	 das	 Öffnen	 und	
Schließen	 einer	 Grabstätte	 selbstständig	 mit	
den	Hinterbliebenen	ab.
Hierdurch	 entsteht	 ein	 freier	Wettbewerb,	 bei	
dem	die	Bestatter	nun	ebenfalls	in	Konkurrenz	
zueinander	 treten	 und	 nicht	 mehr	 allein	 das	
von	 der	 Gemeinde	 beauftragte	 Unternehmen	
zuständig	ist.	Einzige	Voraussetzung	ist,	dass	
dem	ausgewählten	Unternehmen	eine	Gewer-
bezulassung	 für	 den	 gemeindlichen	 Friedhof	
erteilt	wird.
Informieren	Sie	sich	deshalb	schon	vorab,	wel-
che	 Kosten	 beim	 Tod	 eines	Angehörigen	 auf	
Sie	zukommen,	um	nach	der	Beerdigung	eines	
Ihrer	Liebsten	nicht	auf	hohen	Kosten	sitzen	zu	
bleiben.
Viele	 Bestattungsunternehmen	 treffen	 auch	
Vorsorgeverträge,	bei	denen	Kostenfragen	 im	
Todesfall	bereits	vorab	geklärt	werden.
Die	Kosten	für	das	Nutzungsrecht	an	Gräbern	
werden	 in	 diesem	 Zuge	 nicht	 angepasst	 und	
bleiben	unverändert	(siehe	§3	der	Friedhofsge-
bührensatzung).
Für	 Rückfragen	 steht	 die	 Friedhofverwaltung	
unter	06022	/	22	06	21	gerne	zur	Verfügung.22
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Öffnungszeiten im Pfarrbüro:
Montag	u.	Mittwoch	 10.00	-	12.00	Uhr
(Freitag	seit	1.1.2022	nicht	mehr)
Das	Pfarrbüro	ist	unter	Einhaltung	der	Corona-
regeln	(Maskenpflicht	und	Abstand	halten)	 für	
den	Publikumsverkehr	geöffnet.

----------------------------------
Homepage: www.pg-christi-himmelfahrt.de
Pfarrbüro: Telefon	654502,	Fax	654516
E-Mail:	st-michael.hausen@bistum-wuerzburg.de
Pfr. Markus Lang:	Telefon:	21219
E-Mail:	markus.lang@bistum-wuerzburg.de
Gem.Ref. Rainer Kraus: Telefon:	6523107
E-Mail:	rainer-kraus@web.de
Gem.Ref. Claudia Kloos: 
E-Mail:	claudia.kloos@bistum-wuerzburg.de
Gem.Ass. Verena Deuchert:
verena.deuchert@bistum-wuerzburg.de
Past.Ass. Marie-Christin Herzog:
marie-christin.herzog@bistum-wuerzburg.de

----------------------------------
Gute Gedanken wünsche ich dir:
Ich wünsche dir genügend Erholung,
Arbeit die Freude macht,
Menschen, die dich mögen
und dir Mut machen,
aber auch Menschen,
die dich anregen und die dir weiterhelfen,
wenn du traurig, müde und erschöpft bist.
Ich wünsche dir viele gute Gedanken
und ein Herz, das überströmt in Freude
und diese Freude weiterschenkt ...
	 	 (Albert	Ludwig	Balling)

----------------------------------
Herzlich eingeladen sind Sie am:
Donnerstag, 13. Januar – Hl. Hilarius
18.30	Uhr	Rosenkranz
	 um	Priester-	u.	Ordensberufe
19.00	Uhr	Messfeier
	 für	Sebastian	Lebert	u.	Angeh.
Sonntag, 16. Januar
10.30	Uhr	Messfeier
	 für	die	Pfarreiengemeinschaft
	 und	für	Annemarie,	Cosima,	Rosa	u.
	 Kilian	Eckert	/	Maria	Reith	u.	Eltern,	Jt.	/		
	 Thekla	Löffler	/	Fritz	Karl,	Eltern	u.
	 Schwiegereltern	/	Johann	Fersch,	Eltern,		
	 Schwiegereltern	u.	Angeh.	/	Lisa	u.	Georg		
	 Reuß	u.	Angeh.	/	Marianne	Sendelbach
Montag, 17. Januar – Hl. Antonius
18.00	Uhr	„Möge	die	Nacht	mit	dir	sein“
	 Straßengedanken	am	Abend:
	 Steinäckerweg	(Wendeplatz)

Donnerstag, 20. Januar –
Hl. Fabian und hl. Sebastian
18.30	Uhr	Rosenkranz
19.00	Uhr	Messfeier
	 für	Maria	Kempf	u.	Pfr.	Hans	Kempf
Samstag, 22. Januar – Hl. Vinzenz
14.00	Uhr	Firmlinge-	u.	Patentreffen
	 in	Kleinwallstadt	mit	Tauferneuerung
18.30	Uhr	Messfeier	am	Sonnabend
	 für	die	Verstorbenen	des	letzten	Halbjahres:
	 Zita	Brand,	Hildegard	Gunkel,	Else	Rücker,	
	 Rudi	Nebel,	Agnes	Lebert,	Manfred	Nagel,
	 Ernst	Bach,	Hubert	Kiesler,	Walter	Braun,	
	 Elke	Weinreich	und	für	Roselinde	u.	Franz		
	 Bogner
Sonntag, 23. Januar
15.00	Uhr	Taufe	von	Max	Lebert
Es	sind	keine	Anmeldungen	nötig,
Ausnahmen	werden	veröffentlicht.

----------------------------------
INFORMATIONEN (Stand 10.01.22)
Mit der Bayernweiten Krankenhausampel 
Stufe Rot ergeben sich folgende Regelun-
gen:
Seit	 7.11.21	 muss	 wieder	 eine	 FFP2-Maske 
getragen	 werden,	 welche	 am	 Platz	 abgelegt	
werden	darf.	Es wird jedoch dringend emp-
fohlen die Maske auch während des Gottes-
dienstes zu tragen.
Die	3G-Regel	findet	für	reguläre	Gottesdienste	
keine	Anwendung.

----------------------------------
Pfarrbüro
Gerne	können	Sie	sich	auch	weiterhin	 telefo-
nisch	oder	per	Mail	an	das	Pfarrbüro	wenden	
und	bei	Gottesdienstbestellungen	die	Gebühr	
in	einem	Umschlag	 im	Briefkasten	einwerfen.	
Da	 die	Abstandsregelung	 in	 unserem	 kleinen	
Pfarrbüro	 nicht	 einzuhalten	 ist,	 sondern	 nur	
vom	 Hof-Fenster	 bzw.	 von	 der	 Eingangstüre	
aus,	 sollten	wenn	möglich,	 die	 oben	genann-
ten	Möglichkeiten	weiter	genutzt	werden.	Bitte	
denken	 Sie	 daran,	 einen	 Mund-Nasenschutz	
zu	tragen.

----------------------------------
„Möge die Nacht mit dir sein“
Straßen-Gedanken	am	Abend
mit	Rainer	Kraus	u.	Team
-	Quer	durch	Hausen
-	Bei	jedem	Wetter
-	Montags	um 18.00 Uhr
17.01.2022	Steinäckerweg	(Wendeplatz)
24.01.2022	Eselspfad	(Ecke	Alte	Hauptstraße)
31.01.2022	Blumenstraße
	 (Ecke	Raiffeisenstraße)
Bringen	 Sie	 bitte	 im	 Winterhalbjahr	 eine	 Ta-
schenlampe	oder	eine	Kerze	zum	Lesen	mit.
Wir	werden	etwa	eine	halbe	Stunde	am	ange-
gebenen	Platz	stehen.
Bitte	beachten	Sie	dazu	die	Regeln	für	Gottes-
dienste	 im	 Freien	 (die	Maske	 kann	 am	Platz	23
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abgenommen	werden,	wenn	der	Abstand	ein-
gehalten	wird)

----------------------------------
Kollekten:
Die	 Kollekte	 Caritas-Herbst-Sammlung	 er-
brachte:	921	€.	Davon	dürfen	30	%,	das	sind	
276,30	€	bei	uns	im	Ort	bleiben,	den	Rest	er-
hält	Caritas	Miltenberg.
Adveniat:	 966	 €;	 Weltmissionstag	 der	 Kinder	
(Krippenopfer)	217	€.
Herzlichen	Dank	für	Ihre	Spende.

----------------------------------
Für alle Kinder, die ein Opferkästchen abge-
geben haben!
Du	hast	zum	Gesamtbetrag	von		217	€	Deinen	
Beitrag	geleistet,	wie	viel	Geld	auch	immer	Du	
eingeworfen	hast.	Für	Kinder,	denen	dadurch	
eine	Hilfe	 zukommt,	 ist	 jede	Spende	willkom-
men.	An	allen,	die	ebenfalls	Geld	in	Dein	Op-
ferkästchen	gegeben	haben,	kannst	Du	sehen:	
Die	Not	anderer,	auch	wenn	wir	sie	nicht	ken-
nen,	 ist	 uns	nicht	egal,	wir	 lassen	uns	davon	
berühren.	Wir	beteiligen	uns	mit	Spenden,	da-
mit	das	Leben	der	Armen	zum	Besseren	verän-
dert	werden	kann.
Deshalb: Herzlichen Dank für Deine Spen-
de!!!
Sicher	hast	Du	einen	Hinweis	bekommen,	den	
kleinen	Beitrag	selber	zu	lesen.	Dies	kann	Dir	
zeigen:	Im	Religionsunterricht	über	die	Not	an-
derer	Menschen	zu	sprechen,	ist	das	Eine.	Mit	
Deinem	Opferkästchen	hast	Du	 jetzt	 tatsäch-
lich	auch	geholfen!	Herzlichen	Dank	!		

----------------------------------
Gratulationen
Wie	es	seit	Jahren	Brauch	ist,	möchte	auch	die	
Pfarrgemeinde	 zu	 Ihren	 Gratulanten	 gehören	
und	Ihnen	alles	Gute	und	Gottes	Segen	wün-
schen.
Bei	allen	Jubilaren,	welche	70/75/80/85	Jahre	
alt	werden,	sowie	bei	allen	Silbernen	Ehejubi-
läen	übernehmen	Ehrenamtliche	der	Pfarrge-
meinde	die	Gratulation.
Bei	allen	Geburtstagen	ab	90,	sowie	Goldenen,	
Diamantenen,	 Eisernen	 Ehejubiläen	 besucht	
Sie	Pfarrer	Markus	Lang	oder	Gemeinderefe-
rent	Rainer	Kraus.
Die	Glückwünsche	werden	persönlich	am	Tag	
selbst	 oder	 an	 einem	 der	 darauf	 folgenden	
Tage	 überbracht.	 Sollten	wir	 Sie	 nicht	 antref-
fen,	werfen	wir	den	Gruß	ein.
Wünschen	 Sie	 in	 der	 aktuellen	 Lage	 keinen	
persönlichen	Besuch,	dann	 rufen	Sie	bitte	 im	
Pfarrbüro	an.

----------------------------------
PGR-Wahlen 2022
Am	20.	März	2022	finden	wieder	Pfarrgemein-
deratswahlen	statt.
In	 der	 Kirche	 stehen	 eine	 Kandidaten-Vor-
schlagsbox,	sowie	 „Tippzettel	 für	Kandidaten-
vorschläge“,	um	Kandidatenvorschläge	für	die	
Wahl	zu	sammeln.

Willkommensdienst
Für	die	Winterzeit	suchen	wir	immer	noch	Per-
sonen,	welche	am	Wochenende	die	Hauptein-
gangstüre	öffnen	und	schließen.
Wenn	Sie	bereit	 sind	1x	 im	Monat	 für	20	Mi-
nuten	vor	dem	Gottesdienst	diese	Aufgabe	zu	
übernehmen,	melden	Sie	sich	bitte	im	Pfarrbü-
ro.

----------------------------------
Heizen in Zeiten von Corona
Wie	 bereits	 im	 letzten	 Jahr	 dürfen	Umlufthei-
zungen	 nicht	 in	 Betrieb	 sein,	 während	 sich	
Personen	im	Raum	aufhalten.	Dies	betrifft	die	
Kirche	und	den	großen	Saal	vom	Pfarrheim.
D.h.	es	darf	vorher	geheizt	werden,	nicht	aber	
während	eines	Gottesdienstes	oder	einer	Ver-
anstaltung.

----------------------------------	
Gottesdienste in TV und Internet
Sie	 haben	 auch	weiterhin	 die	Möglichkeit	 die	
Gottesdienstübertragungen	 im	 Fernsehen	
im	 ZDF	 sonntags	 um	 9.30	 Uhr	 oder	 auf	 TV 
Mainfranken aus Würzburg sonntags und 
feiertags um 10.00 Uhr,	sowie	im	Internet	zu	
nutzen.
Online-Zugang	auch	zu	anderen	Zeiten	mög-
lich	unter:	https://www.bistum-wuerzburg.de

----------------------------------		
Folgende Regeln sind bei allen Gottes-
diensten unbedingt zu beachten:
1.	Kommen	Sie	 bitte	 nicht	 zum	Gottesdienst,	

wenn	sie	positiv	auf	Covid19	getestet	oder	
daran	erkrankt	sind	oder	aktuell	an	einer	an-
deren	ansteckenden	Krankheit	leiden.

2.	Kommen	 Sie	 Bitte	 rechtzeitig	 zu	 den	Got-
tesdiensten.	Einlass	nur	über	den	Hauptein-
gang.

3.	Beim Betreten und Verlassen des Kir-
chenraums, müssen alle Gottesdienst-
teilnehmer wieder eine FFP2-Maske tra-
gen,	 die	 am	 Platz	 abgelegt	 werden	 darf.	
Es wird jedoch dringend empfohlen die 
Maske auch während des Gottesdienstes 
zu tragen.	Für	Kinder	und	Jugendliche	zwi-
schen	 dem	 6.	 und	 16.	Geburtstag	 ist	 eine	
medizinische	Maske	ausreichend.

4.	Bringen	Sie	bitte	Ihr	eigenes	Gotteslob	mit.
5.	Beim	Betreten	der	Kirche	desinfizieren	Sie	

sich	bitte	die	Hände	mit	dem	bereitgestellten	
Desinfektionsmittel.

6.	Beim	 Betreten	 und	 besonders	 auch	 beim	
Verlassen	 der	 Kirche	 halten	 Sie	 bitte	 den	
Mindestabstand	von	1,5	m	zu	anderen	Per-
sonen.

7.	Nehmen	Sie	bitte	nur	einen	gekennzeichne-
ten	Platz	ein.	 (Paarplätze	sind	mit	Doppel-
nummern	gekennzeichnet).	Das	gewährleis-
tet	den	geforderten	Abstand	von	1,5	m	zur	
nächsten	Person.	Wenn	in	einer	Bankreihe	
mehrere	 Plätze	 ausgewiesen	 sind,	 rücken	
Sie	bitte	weiter,	wenn	noch	jemand	kommt,	
damit	 dieser	 nicht	 über	Sie	 drüber	 steigen	
muss.	 Personen,	 die	 in	 einem	 gemeinsa-24
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men	 Haushalt	 leben,	 Ehepaare,	 Familien	
etc.	müssen	diesen	Abstand	untereinander	
von	Person	zu	Person	nicht	einhalten,	erst	
zur	nächsten	Person/Gruppe.

8.	Gehen	Sie	bitte	bis	 zu	den	ersten	Bänken	
durch	und	 füllen	Sie	die	Platzbereiche	von	
vorne,	damit	niemand	erst	einen	freien	Platz	
suchen	muss.

9.	Befolgen	Sie	 in	der	Kirche	bitte	die	Anwei-
sungen	des	Ordnungsdienstes.

Regeln zur Eucharistiefeier
Bei	 der	 Eucharistiefeier	 gelten	 zusätzlich	 fol-
gende	Regeln:
•	 Die	 Formel	 „Der	 Leib	 Christi“	 spricht	 der	

Priester	 bevor	 die	 Kommunion	 ausgeteilt	
wird	 am	Altar	 laut	 vor	 der	 Gemeinde.	Alle	
antworten:	 „Amen“.	 Die	 Kommunionspen-
dung	erfolgt	dann	ohne	Worte.

•	 Bitte	 verlassen	 Sie	 den	 Platz	 nicht.	 Der	
Kommunionspender	kommt	zu	Ihnen.

• Wenn Sie die Kommunion empfangen 
möchten, strecken Sie die Arme bitte 
weit nach vorne, damit der Abstand zum 
Kommunionspender 1,5 m beträgt. Ist 
dies nicht gewährleistet, setzen Sie zum 
Kommunionempfang bitte die Maske auf.

•	 Bitte	 beachten	 und	 respektieren	 Sie:	 Aus	
hygienischen	Gründen	wird	die	Kommunion	
nur	auf	die	Hand	gespendet.

Regeln	befolgen	zu	müssen,	wo	man	norma-
lerweise	große	Freiheit	gewohnt	ist,	 ist	 immer	
eine	 unangenehme	Einschränkung.	 Bitte	 hal-
ten	 Sie	 sich	 dennoch	 an	 diese	 Regeln,	 die	
uns	 helfen,	 das	 Ansteckungsrisiko	 mit	 dem	
Corona-Virus	in	den	Gottesdiensten	möglichst	
auszuschließen.	 Sobald	 es	 die	 Lage	 erlaubt,	
werden	diese	Regeln	teilweise	oder	ganz	wie-
der	zurückgenommen.

----------------------------------
Ihr Seelsorgeteam
Pfarrer Markus Lang
Gemeindereferent Rainer Kraus
Gemeindereferentin Claudia Kloos
Gemeindeassistentin Verena Deuchert
Pastoralassistentin Marie-Christin Herzog   
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ERLEBEN SIE DAS
ABENTEUER PATENSCHAFT

Kostenlose Informationen:
WWF Deutschland, Tel.: 030.311 777-702
oder im Internet: wwf.de/paten

© byrdyak/Fotolia

Als Pate leisten Sie Ih-
ren ganz persönlichen Beitrag 
zur weltweiten Naturschutz-
arbeit des WWF. Schützen 
Sie bedrohte Arten wie Tiger, 
Luchse oder Orang-Utans und 
ihre Lebensräume. Mit regel-
mäßigen Infos halten wir 
Sie über Ihr Projekt auf dem 
Laufenden. Die Natur braucht 
Freunde – werden Sie Pate! 


